
 

BEKANNTMACHUNG 

der 

Allianz Global Investors GmbH 

 

Wichtige Mitteilung und Erläuterungen für die Anteilinhaber 

 

der OGAW-Sondervermögen 

 

Allianz Adifonds 

Allianz Adiverba 

Allianz Biotechnologie 

Allianz Euro Rentenfonds 

Allianz Europazins 

Allianz Flexi Rentenfonds 

Allianz Fonds Japan 

Allianz Fonds Schweiz  

Allianz Fondsvorsorge 1947-1951 

Allianz Fondsvorsorge 1952-1956 

Allianz Fondsvorsorge 1957-1966 

Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 

Allianz Fondsvorsorge 1977-1996 

Allianz Global Equity Dividend 

Allianz Informationstechnologie 

Allianz Interglobal 

Allianz Internationaler Rentenfonds 

Allianz Mobil-Fonds 

Allianz Multi Manager Global Balanced 

Allianz Nebenwerte Deutschland 

Allianz Rentenfonds 

Allianz Rohstofffonds 

Allianz SGB Renten 

Allianz Strategie 2031 Plus 

Allianz Strategiefonds Balance 

Allianz Strategiefonds Stabilität 

Allianz Strategiefonds Wachstum 



 

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus 

Allianz Thesaurus 

Allianz US Large Cap Growth 

Allianz Vermögensbildung Deutschland 

Allianz Vermögensbildung Europa 

Allianz Wachstum Euroland 

Allianz Wachstum Europa 

Concentra 

CONVEST 21 VL 

Fondak 

Fondis 

Fondra 

Industria  

Kapital Plus 

NÜRNBERGER Euroland A 

Plusfonds 

PremiumMandat Konservativ 

PremiumStars Chance 

PremiumStars Wachstum 

 

Für die oben genannte OGAW-Sondervermögen (die „Fonds“) treten verschiedene Änderungen der „Be-

sonderen Anlagebedingungen, die bedingt durch die Einführung von Liquiditätsmanagementinstrumenten 

(Liquidity Management Tools) notwendig geworden sind, mit Wirkung zum 16.04.2026 in Kraft.  

 

Liquiditätsmanagementinstrumente dienen der Sicherstellung einer ordnungsgemäßen, anlegerge-

rechten und gleichbehandelnden Steuerung der Liquidität des betreffenden Investmentvermögens, 

insbesondere in Phasen erhöhter Rückgabeverlangen oder eingeschränkter Marktliquidität. Die Ge-

sellschaft ist berechtigt, zur Steuerung der Liquidität des Investmentvermögens die in den „Besonde-

ren Anlagebedingungen“ genannten Liquiditätsmanagementinstrumente einzusetzen, soweit dies im 

Interesse der Anleger geboten erscheint und die jeweiligen gesetzlichen und vertraglichen Vorausset-

zungen erfüllt sind. Zudem wurde bei allen Fonds in den jeweiligen „Besonderen Anlagebedingungen“ 

die Möglichkeit geschaffen, dass Anteilklassen gebildet werden können, um illiquide Anlagen buch-

halterisch zu separieren (sogenanntes „Sidepocket“). 

 

Für die nachstehend genannten Fonds  

 



 

• Allianz Adiverba  

• Allianz Biotechnologie (zugelassen in Taiwan)  

• Allianz Euro Rentenfonds  

• Allianz Europazins (zugelassen in Taiwan)  

• Allianz Flexi Rentenfonds  

• Allianz Fonds Schweiz  

• Allianz Fondsvorsorge 1947-1951  

• Allianz Fondsvorsorge 1952-1956  

• Allianz Fondsvorsorge 1957-1966  

• Allianz Fondsvorsorge 1967-1976  

• Allianz Fondsvorsorge 1977-1996  

• Allianz Interglobal (zugelassen in Taiwan)  

• Allianz Multi Manager Global Balanced  

• Allianz Nebenwerte Deutschland  

• Allianz Rentenfonds  

• Allianz SGB Renten  

• Allianz Strategie 2031 Plus  

• Allianz Strategiefonds Balance  

• Allianz Strategiefonds Stabilität  

• Allianz Strategiefonds Wachstum  

• Allianz Strategiefonds Wachstum Plus  

• Allianz US Large Cap Growth 

• Allianz Vermögensbildung Deutschland  

• Allianz Vermögensbildung Europa  

• Allianz Wachstum Euroland  

• Allianz Wachstum Europa (zugelassen in Taiwan)  

• Concentra (zugelassen in Taiwan)  

• CONVEST 21 VL  

• Fondak  

• Fondis  

• Fondra  

• Industria (zugelassen in Taiwan)  

• Kapital Plus  

• NÜRNBERGER Euroland A  

• PremiumMandat Konservativ  

• PremiumStars Chance  

• PremiumStars Wachstum  
 
 

hat die Gesellschaft die folgenden Liquiditätsmanagementinstrumenten ausgewählt  

 

 



 

• Rücknahmebeschränkungen (Redemption Gates), durch welche das Rückgaberecht der 

Anleger vorübergehend und anteilig beschränkt werden kann  

• Verlängerungen der Rückgabefrist, durch welche der Zeitraum zwischen Rückgabeerklä-

rung und Aus-zahlung des Rücknahmepreises verlängert werden kann  

• Preisadjustierungsmechanismen (sogenanntes „Swing Pricing“, das ab dem 08. Juni 2026 

Anwendung finden wird), durch welche der Anteilwert zur Berücksichtigung von Transakti-

ons- und Liquiditätskosten angepasst werden kann,  

und die „Besonderen Anlagenbedingungen“ der o.g. Fonds entsprechend angepasst. 

 

Die Auswahl, Ausgestaltung sowie der Einsatz der in den Besonderen Anlagebedingungen konkreti-

sierten Liquiditätsmanagementinstrumente erfolgen durch die Gesellschaft nach pflichtgemäßem Er-

messen und ausschließlich im Interesse der Anleger sowie unter Wahrung des Grundsatzes der 

Gleichbehandlung der Anleger. Ein Anspruch der Anleger auf den Einsatz eines bestimmten Liquidi-

tätsmanagementinstruments besteht nicht. 

 

Die geänderten Bestimmungen in den „Besonderen Anlagebedingungen“ des  

 

Allianz Adiverba  

 

lauten mit Wirkung zum 16.04.2026 wie folgt:  

 

§ 3 Mindestausschlusskriterien und Anlagegrenzen 

 

(1) [….] 

 

(2) [….] 

 

(3) [….] 

 

(11) Die Gesellschaft wendet für das OGAW-Sondervermögen Mindestausschlusskriterien an und in-

vestiert nicht - weder mittelbar noch unmittelbar - in Wertpapiere von Unternehmen, 

-  die schwere Verstöße gegen Prinzipien und Leitsätze wie die Prinzipien des UN Glo-

bal Compact, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzi-

pien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte begehen,  

- die umstrittene Waffen (z.B. Atomwaffen außerhalb des Nuklearen Nichtverbreitungs-

vertrags (auch „Atomwaffensperrvertrag“ genannt), Antipersonenminen, Streumunition, 

chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes Uran und weißer Phosphor) 



 

entwickeln, herstellen, verwenden, warten, zum Verkauf anbieten, vertreiben, lagern 

oder transportieren,  

- die mehr als 10 % ihrer Erträge aus dem Abbau von Kraftwerkskohle erzielen,   

- die im Versorgungssektor tätig sind und mehr als 20 % ihrer Erträge mit Kohle erzielen, 

- die an der Tabakproduktion beteiligt sind oder mehr als 5,00 % ihrer Erträge aus dem 

Vertrieb von Tabak erzielen. 

§ 5 Anteilklassen 

(1) Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allgemei-

nen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Anleger, die Anteile erwerben 

und halten dürfen, der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Währung des Anteil-

wertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergü-

tung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Zudem 

können Anteilklassen für das OGAW-Sondervermögen gebildet werden, um illiquide Anlagen 

buchhalterisch zu separieren (sogenanntes „Sidepocket“). Die Bildung von Anteilklassen ist je-

derzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft.  

 

(2) […..] 

ANTEILE, AUSGABE- UND RÜCKNAHMEPREIS,  

RÜCKNAHME VON ANTEILEN UND KOSTEN 

§ 6 

Anteile, Miteigentum 

(1) [….] 

 

(2) [….]  

 

(3) Abweichend von § 16 Absatz 2 Satz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ dürfen die Anteile 

von steuerbefreiten Anteilklassen nicht übertragen werden. Überträgt ein Anleger dennoch An-

teile, so ist er verpflichtet, dies der Gesellschaft innerhalb eines Monats nach dem Übertrag 

mitzuteilen. Das Recht zur Rückgabe der Anteile nur an die Gesellschaft für Rechnung des 

OGAW-Sondervermögens gemäß § 17 Absatz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ bleibt 

unberührt. 

 

(4) Die Rechte der Anteilinhaber des OGAW-Sondervermögens werden ausschließlich in Global-

urkunden verbrieft, die bei einer Wertpapiersammelbank verwahrt werden. Ein Anspruch auf 

Auslieferung einzelner Anteile besteht nicht. 



 

§ 7 

Ausgabe- und Rücknahmepreis, Gebühren 

(1) Die Gesellschaft wendet bei der Ermittlung des Nettoinventarwertes zur Berechnung des Aus-

gabe- und Rücknahmepreises mit Wirkung zum 8. Juni 2026 teilweises Swing Pricing an. Dies 

bedeutet, dass – ab dem 8. Juni 2026 - abweichend von § 20 Absatz 1 Satz 1 der „Allgemeinen 

Anlagebedingungen“ zusätzlich zum Nettoinventarwert der modifizierte Nettoinventarwert je An-

teil zu berechnen ist. Hierzu wird bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ein Swing-

Faktor berücksichtigt. Der Swing-Faktor beinhaltet die durch den Netto-Überschuss an Rück-

gabe- oder Ausgabeverlangen von Anteilen verursachten Liquiditätskosten und wird in Prozent 

des Nettoinventarwerts des OGAW-Sondervermögens angegeben. Er wird berücksichtigt, wenn 

der Netto-Überschuss einen von der Gesellschaft festgelegten Schwellenwert überschreitet. 

Dem Ausgabe- und Rücknahmepreis wird statt des Nettoinventarwertes je Anteil der modifizierte 

Nettoinventarwert je Anteil zugrunde gelegt. Die Gesellschaft erläutert das Verfahren, nach dem 

der modifizierte Nettoinventarwert je Anteil berechnet wird, im Verkaufsprospekt.  

 

(2) Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % des Anteilwertes und dient zur Deckung der Ausgabe-

kosten der Gesellschaft. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen einen 

niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Erhebung eines Ausga-

beaufschlages abzusehen. Die Gesellschaft hat im Verkaufsprospekt Angaben zum Ausgabe-

aufschlag nach Maßgabe des § 165 Abs. 3 KAGB zu machen.  

(3) Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben.  

(4) Abweichend von der Regelung des § 20 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ ist der 

Abrechnungsstichtag für Anteilabrufe und Rücknahmeaufträge spätestens der dem Eingang des 

Anteilsabrufs- bzw. Rücknahmeauftrags folgende übernächste Wertermittlungstag.  

§ 7a  

Rückgabebeschränkung und Rückgabefrist 

 

(1) Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorübergehend anteilig beschränken („Be-

schränkung des Rückgaberechts“), wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu einem gege-

benen Wertermittlungstag mindestens 5,00 % des Nettoinventarwertes des OGAW-Sonderver-

mögens (Schwellenwert) erreichen, so dass die Anleger nur einen bestimmten Anteil ihrer An-

teile zurückgeben können. Eine Beschreibung der Möglichkeit und der Bedingungen für eine 

Beschränkung des Rückgaberechts enthält der Verkaufsprospekt. 

 

(2) Abweichend von § 17 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ kann die Gesellschaft die 

Rückgabefrist im Fall angespannter Marktbedingungen verlängern. Eine Beschreibung der 

Möglichkeit und der Bedingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie deren maximale 

Dauer enthält der Verkaufsprospekt. 

 

§ 11 Rückgabebeschränkungen wurde – da eine entsprechende Regelung in § 7a neu eingefügt 

wurde – gestrichen.  



 

 

Die geänderten Bestimmungen in den „Besonderen Anlagebedingungen“ des  

 

Allianz Biotechnologie  

 

lauten mit Wirkung zum 16.04.2026 wie folgt:  

 

Anteilklassen 

 

§ 4 Anteilklassen 

 

(1) Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allge-

meinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Anleger, die Anteile er-

werben und halten dürfen, der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahme-

abschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssiche-

rungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination 

dieser Merkmale unterscheiden. Zudem können Anteilklassen für das OGAW-Sondervermögen 

gebildet werden, um illiquide Anlagen buchhalterisch zu separieren (sogenanntes „Sidepo-

cket“). Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesell-

schaft.  

 

(2) [….] 

 

Anteile, Ausgabe- und Rücknahmepreis,  

Rücknahme von Anteilen und Kosten 

 

§ 5 Anteile, Miteigentum 

 

(1) [.…] 

 

(2) [….] 

 

(3) Abweichend von § 16 Absatz 2 Satz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ dürfen die Anteile 

von steuerbefreiten Anteilklassen nicht übertragen werden. Überträgt ein Anleger dennoch An-

teile, so ist er verpflichtet, dies der Gesellschaft innerhalb eines Monats nach dem Übertrag 

mitzuteilen. Das Recht zur Rückgabe der Anteile nur an die Gesellschaft für Rechnung des 

OGAW-Sondervermögens gemäß § 17 Absatz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ bleibt 

unberührt. 

(4) Die Rechte der Anteilinhaber des OGAW-Sondervermögens werden ausschließlich in Global-

urkunden verbrieft, die bei einer Wertpapiersammelbank verwahrt werden. Ein Anspruch auf 

Auslieferung einzelner Anteile besteht nicht.  

 

 

§ 6 Ausgabe- und Rücknahmepreis, Gebühren 



 

 

(1) Die Gesellschaft wendet bei der Ermittlung des Nettoinventarwertes zur Berechnung des Aus-

gabe- und Rücknahmepreises mit Wirkung zum 8. Juni 2026 teilweises Swing Pricing an. Dies 

bedeutet, dass – ab dem 8. Juni 2026 - abweichend von § 20 Absatz 1 Satz 1 der „Allgemeinen 

Anlagebedingungen“ zusätzlich zum Nettoinventarwert der modifizierte Nettoinventarwert je An-

teil zu berechnen ist. Hierzu wird bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ein Swing-

Faktor berücksichtigt. Der Swing-Faktor beinhaltet die durch den Netto-Überschuss an Rück-

gabe- oder Ausgabeverlangen von Anteilen verursachten Liquiditätskosten und wird in Prozent 

des Nettoinventarwerts des OGAW-Sondervermögens angegeben. Er wird berücksichtigt, 

wenn der Netto-Überschuss einen von der Gesellschaft festgelegten Schwellenwert überschrei-

tet. Dem Ausgabe- und Rücknahmepreis wird statt des Nettoinventarwertes je Anteil der modi-

fizierte Nettoinventarwert je Anteil zugrunde gelegt. Die Gesellschaft erläutert das Verfahren, 

nach dem der modifizierte Nettoinventarwert je Anteil berechnet wird, im Verkaufsprospekt 

 

(2) Der Ausgabeaufschlag beträgt 6,00 % des Anteilwertes und dient zur Deckung der Ausgabe-

kosten der Gesellschaft. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen ei-

nen niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Erhebung eines 

Ausgabeaufschlages abzusehen. Die Gesellschaft hat im Verkaufsprospekt Angaben zum Aus-

gabeaufschlag nach Maßgabe des § 165 Abs. 3 KAGB zu machen. 

 

(3) Ein Rücknahmeabschlag wird nicht berechnet. 

 

(4) Abweichend von § 20 Abs. 3 der "Allgemeinen Anlagebedingungen" ist Abrechnungsstichtag 

für Anteilabrufe und Rücknahmeaufträge spätestens der zweite auf den Eingang des Anteilab-

ruf- bzw. Rücknahmeauftrags folgende Wertermittlungstag.  

 

§ 6a Rückgabebeschränkung und Rückgabefrist 

 

(1) Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorübergehend anteilig beschränken („Be-

schränkung des Rückgaberechts“), wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu einem gege-

benen Wertermittlungstag mindestens 10 % des Nettoinventarwertes des OGAW-Sonderver-

mögens (Schwellenwert) erreichen, so dass die Anleger nur einen bestimmten Anteil ihrer An-

teile zurückgeben können. Eine Beschreibung der Möglichkeit und der Bedingungen für eine 

Beschränkung des Rückgaberechts enthält der Verkaufsprospekt. 

 

(2) Abweichend von § 17 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ kann die Gesellschaft die 

Rückgabefrist im Fall angespannter Marktbedingungen verlängern. Eine Beschreibung der 

Möglichkeit und der Bedingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie deren maximale 

Dauer enthält der Verkaufsprospekt. 

 

§ 11 Rückgabebeschränkungen wurde – da eine entsprechende Regelung in § 6a neu eingefügt 

wurde – gestrichen.  

 

Die geänderten Bestimmungen in den „Besonderen Anlagebedingungen“ des  

 

Allianz Euro Rentenfonds  



 

 

lauten mit Wirkung zum 16.04.2026 wie folgt:  

 

§ 5 Anteilklassen 

 

(1) Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allge-

meinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Anleger, die Anteile er-

werben und halten dürfen, der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahme-

abschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssiche-

rungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination 

dieser Merkmale unterscheiden. Zudem können Anteilklassen für das OGAW-Sondervermögen 

gebildet werden, um illiquide Anlagen buchhalterisch zu separieren (sogenanntes „Sidepo-

cket“). Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesell-

schaft.  

 

(2) [….] 

 

Anteile, Ausgabe- und Rücknahmepreis,  

Rücknahme von Anteilen und Kosten 

 

§ 6 Anteile, Miteigentum 

 

(1) Die Anteilinhaber sind an den jeweiligen Vermögensgegenständen des OGAW-Sondervermö-

gens in Höhe ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. 

 

(2) Die Rechte der Anteilinhaber des OGAW-Sondervermögens werden ausschließlich in Globa-

lurkunden verbrieft, die bei einer Wertpapiersammelbank verwahrt werden. Ein Anspruch auf 

Auslieferung einzelner Anteile besteht nicht. 

 

 

§ 7 Ausgabe- und Rücknahmepreis, Gebühren 

 

(1) Die Gesellschaft wendet bei der Ermittlung des Nettoinventarwertes zur Berechnung des Aus-

gabe- und Rücknahmepreises mit Wirkung zum 8. Juni 2026 teilweises Swing Pricing an. Dies 

bedeutet, dass – ab dem 8. Juni 2026 - abweichend von § 20 Absatz 1 Satz 1 der „Allgemeinen 

Anlagebedingungen“ zusätzlich zum Nettoinventarwert der modifizierte Nettoinventarwert je An-

teil zu berechnen ist. Hierzu wird bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ein Swing-

Faktor berücksichtigt. Der Swing-Faktor beinhaltet die durch den Netto-Überschuss an Rück-

gabe- oder Ausgabeverlangen von Anteilen verursachten Liquiditätskosten und wird in Prozent 

des Nettoinventarwerts des OGAW-Sondervermögens angegeben. Er wird berücksichtigt, 

wenn der Netto-Überschuss einen von der Gesellschaft festgelegten Schwellenwert überschrei-

tet. Dem Ausgabe- und Rücknahmepreis wird statt des Nettoinventarwertes je Anteil der modi-

fizierte Nettoinventarwert je Anteil zugrunde gelegt. Die Gesellschaft erläutert das Verfahren, 

nach dem der modifizierte Nettoinventarwert je Anteil berechnet wird, im Verkaufsprospekt.  

 

(2) Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % des Anteilwertes und dient zur Deckung der Ausgabe-

kosten der Gesellschaft. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen 



 

einen niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Erhebung eines 

Ausgabeaufschlages abzusehen. Die Gesellschaft hat im Verkaufsprospekt Angaben zum Aus-

gabeaufschlag nach Maßgabe des § 165 Abs. 3 KAGB zu machen. 

 

(3) Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 

 

§ 7a Rückgabebeschränkung und Rückgabefrist 

 

(1) Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorübergehend anteilig beschränken („Be-

schränkung des Rückgaberechts“), wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu einem gege-

benen Wertermittlungstag mindestens 5,00 % des Nettoinventarwertes des OGAW-Sonderver-

mögens (Schwellenwert) erreichen, so dass die Anleger nur einen bestimmten Anteil ihrer An-

teile zurückgeben können. Eine Beschreibung der Möglichkeit und der Bedingungen für eine 

Beschränkung des Rückgaberechts enthält der Verkaufsprospekt. 

 

(2) Abweichend von § 17 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ kann die Gesellschaft die 

Rückgabefrist im Fall angespannter Marktbedingungen verlängern. Eine Beschreibung der 

Möglichkeit und der Bedingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie deren maximale 

Dauer enthält der Verkaufsprospekt. 

 

§ 12 Rückgabebeschränkungen wurde – da eine entsprechende Regelung in § 7a neu eingefügt 

wurde – gestrichen.  

 

 

Die geänderten Bestimmungen in den „Besonderen Anlagebedingungen“ des  

 

Allianz Europazins  

 

lauten mit Wirkung zum 16.04.2026 wie folgt:  

 

§ 5 Anteilklassen 

 

(1) Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allge-

meinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Anleger, die Anteile er-

werben und halten dürfen, der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahme-

abschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssiche-

rungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination 

dieser Merkmale unterscheiden. Zudem können Anteilklassen für das OGAW-Sondervermögen 

gebildet werden, um illiquide Anlagen buchhalterisch zu separieren (sogenanntes „Sidepo-

cket“). Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesell-

schaft.  

 

(2) [….] 

ANTEILE, AUSGABE- UND RÜCKNAHMEPREIS,  

RÜCKNAHME VON ANTEILEN UND KOSTEN 



 

 

§ 6 Anteile, Miteigentum 

 

(1) Die Anteilscheininhaber sind an den jeweiligen Vermögensgegenständen des OGAW-Sonder-

vermögens in Höhe ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. 

 

(2) Die Rechte der Anteilinhaber des OGAW-Sondervermögens werden ausschließlich in Global-

urkunden verbrieft, die bei einer Wertpapiersammelbank verwahrt werden. Ein Anspruch auf 

Auslieferung einzelner Anteile besteht nicht. 

 

 

§ 7 Ausgabe- und Rücknahmepreis, Gebühren 

 

(1) Die Gesellschaft wendet bei der Ermittlung des Nettoinventarwertes zur Berechnung des Aus-

gabe- und Rücknahmepreises mit Wirkung zum 8. Juni 2026 teilweises Swing Pricing an. Dies 

bedeutet, dass – ab dem 8. Juni 2026 - abweichend von § 20 Absatz 1 Satz 1 der „Allgemeinen 

Anlagebedingungen“ zusätzlich zum Nettoinventarwert der modifizierte Nettoinventarwert je 

Anteil zu berechnen ist. Hierzu wird bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ein Swing-

Faktor berücksichtigt. Der Swing-Faktor beinhaltet die durch den Netto-Überschuss an Rück-

gabe- oder Ausgabeverlangen von Anteilen verursachten Liquiditätskosten und wird in Prozent 

des Nettoinventarwerts des OGAW-Sondervermögens angegeben. Er wird berücksichtigt, 

wenn der Netto-Überschuss einen von der Gesellschaft festgelegten Schwellenwert überschrei-

tet. Dem Ausgabe- und Rücknahmepreis wird statt des Nettoinventarwertes je Anteil der modi-

fizierte Nettoinventarwert je Anteil zugrunde gelegt. Die Gesellschaft erläutert das Verfahren, 

nach dem der modifizierte Nettoinventarwert je Anteil berechnet wird, im Verkaufsprospekt.  

 

(2) Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % des Anteilwertes und dient zur Deckung der Ausgabe-

kosten der Gesellschaft. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen 

einen niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Erhebung eines 

Ausgabeaufschlages abzusehen. Die Gesellschaft hat im Verkaufsprospekt Angaben zum Aus-

gabeaufschlag nach Maßgabe des § 165 Abs. 3 KAGB zu machen.  

 

(3) Ein Rücknahmeabschlag wird nichterhoben. 

 

§ 7a Rückgabebeschränkung und Rückgabefrist 

 

(1) Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorübergehend anteilig beschränken („Be-

schränkung des Rückgaberechts“), wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu einem gege-

benen Wertermittlungstag mindestens 10 % des Nettoinventarwertes des OGAW-Sonderver-

mögens (Schwellenwert) erreichen, so dass die Anleger nur einen bestimmten Anteil ihrer An-

teile zurückgeben können. Eine Beschreibung der Möglichkeit und der Bedingungen für eine 

Beschränkung des Rückgaberechts enthält der Verkaufsprospekt. 

 

(2) Abweichend von § 17 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ kann die Gesellschaft die 

Rückgabefrist im Fall angespannter Marktbedingungen verlängern. Eine Beschreibung der 

Möglichkeit und der Bedingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie deren maximale 

Dauer enthält der Verkaufsprospekt. 



 

 

§ 12 Rückgabebeschränkungen wurde – da eine entsprechende Regelung in § 7a neu eingefügt 

wurde – gestrichen.  

 

 

Die geänderten Bestimmungen in den „Besonderen Anlagebedingungen“ des  

 

Allianz Flexi Rentenfonds 

 

lauten mit Wirkung zum 16.04.2026 wie folgt:  

 

§ 5 Anteilklassen 

 

(1) Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allge-

meinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Anleger, die Anteile er-

werben und halten dürfen, der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahme-

abschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssiche-

rungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination 

dieser Merkmale unterscheiden. Zudem können Anteilklassen für das OGAW-Sondervermögen 

gebildet werden, um illiquide Anlagen buchhalterisch zu separieren (sogenanntes „Sidepo-

cket“). Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesell-

schaft.  

 

(2) [….] 

 

Anteile, Ausgabe- und Rücknahmepreis,  

Rücknahme von Anteilen und Kosten 

 

§ 6 Anteile, Miteigentum 

 

(1) Die Anteilinhaber sind an den jeweiligen Vermögensgegenständen des OGAW-Sondervermö-

gens in Höhe ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.  

 

(2) Die Rechte der Anteilinhaber des OGAW-Sondervermögens werden ausschließlich in Globalur-

kunden verbrieft, die bei einer Wertpapiersammelbank verwahrt werden. Ein Anspruch auf Aus-

lieferung einzelner Anteile besteht nicht.  

 

 

§ 7 Ausgabe- und Rücknahmepreis, Gebühren 

 

(1) Die Gesellschaft wendet bei der Ermittlung des Nettoinventarwertes zur Berechnung des Aus-

gabe- und Rücknahmepreises mit Wirkung zum 8. Juni 2026 teilweises Swing Pricing an. Dies 

bedeutet, dass – ab dem 8. Juni 2026 - abweichend von § 20 Absatz 1 Satz 1 der „Allgemeinen 

Anlagebedingungen“ zusätzlich zum Nettoinventarwert der modifizierte Nettoinventarwert je An-

teil zu berechnen ist. Hierzu wird bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ein Swing-

Faktor berücksichtigt. Der Swing-Faktor beinhaltet die durch den Netto-Überschuss an 



 

Rückgabe- oder Ausgabeverlangen von Anteilen verursachten Liquiditätskosten und wird in Pro-

zent des Nettoinventarwerts des OGAW-Sondervermögens angegeben. Er wird berücksichtigt, 

wenn der Netto-Überschuss einen von der Gesellschaft festgelegten Schwellenwert überschrei-

tet. Dem Ausgabe- und Rücknahmepreis wird statt des Nettoinventarwertes je Anteil der modi-

fizierte Nettoinventarwert je Anteil zugrunde gelegt. Die Gesellschaft erläutert das Verfahren, 

nach dem der modifizierte Nettoinventarwert je Anteil berechnet wird, im Verkaufsprospekt.  

 

(2) Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,50 % des Anteilwertes und dient zur Deckung der Ausgabe-

kosten der Gesellschaft. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen einen 

niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Erhebung eines Ausga-

beaufschlages abzusehen. Die Gesellschaft hat im Verkaufsprospekt Angaben zum Ausgabe-

aufschlag nach Maßgabe des § 165 Abs. 3 KAGB zu machen. 

(3) Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 

 

§ 7a Rückgabebeschränkung und Rückgabefrist 

 

(1) Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorübergehend anteilig beschränken („Be-

schränkung des Rückgaberechts“), wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu einem gege-

benen Wertermittlungstag mindestens 5,00 % des Nettoinventarwertes des OGAW-Sonderver-

mögens (Schwellenwert) erreichen, so dass die Anleger nur einen bestimmten Anteil ihrer An-

teile zurückgeben können. Eine Beschreibung der Möglichkeit und der Bedingungen für eine 

Beschränkung des Rückgaberechts enthält der Verkaufsprospekt. 

 

(2) Abweichend von § 17 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ kann die Gesellschaft die 

Rückgabefrist im Fall angespannter Marktbedingungen verlängern. Eine Beschreibung der 

Möglichkeit und der Bedingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie deren maximale 

Dauer enthält der Verkaufsprospekt. 

 

§ 12 Rückgabebeschränkungen wurde – da eine entsprechende Regelung in § 7a neu eingefügt 

wurde – gestrichen.  

 

 

Die geänderten Bestimmungen in den „Besonderen Anlagebedingungen“ des  

 

Allianz Fonds Schweiz 

 

lauten mit Wirkung zum 16.04.2026 wie folgt:  

 

§ 3 Anlagegrenzen und Mindestausschlusskriterien 

 

(1) [….] 

 

(2) [….] 

 



 

(3) [….] 

 

(14) Die Gesellschaft wendet für das OGAW-Sondervermögen Mindestausschlusskriterien an und in-

vestiert nicht - weder mittelbar noch unmittelbar - in Wertpapiere von Unternehmen,  

- die schwere Verstöße gegen Prinzipien und Leitsätze wie die Prinzipien des UN Global 

Compact, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien 

der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte begehen,  

- die umstrittene Waffen1 (z.B. Atomwaffen außerhalb des Nuklearen Nichtverbreitungs-

vertrags (auch „Atomwaffensperrvertrag“ genannt), Antipersonenminen, Streumunition, 

chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes Uran und weißer Phosphor) 

entwickeln, herstellen, verwenden, warten, zum Verkauf anbieten, vertreiben, lagern 

oder transportieren,  

- die mehr als 10 % ihrer Erträge aus dem Abbau von Kraftwerkkohle erzielen,  

- die im Versorgungssektor tätig sind und mehr als 20 % ihrer Erträge mit Kohle erzie-

len, 

- die an der Tabakproduktion beteiligt sind oder mehr als 5,00 % ihrer Erträge aus dem 

Vertrieb von Tabak erzielen. 

 

§ 5 Anteilklassen 

(1) Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allgemei-

nen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Anleger, die Anteile erwerben 

und halten dürfen, der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, 

der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, 

der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale un-

terscheiden. Zudem können Anteilklassen für das OGAW-Sondervermögen gebildet werden, um 

illiquide Anlagen buchhalterisch zu separieren (sogenanntes „Sidepocket“). Die Bildung von An-

teilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft.  

 

(2) […..] 

 

Anteile, Ausgabe- und Rücknahmepreis,  

Rücknahme von Anteilen und Kosten 

 

§ 6 Anteile, Miteigentum 

(1) [….] 

 

(2) [….] 

 

 
1 Der Begriff „umstrittene Waffen“ bezeichnet somit die im Sinne der internationalen Verträge und Übereinkommen, der 

Grundsätze der Vereinten Nationen und, soweit anwendbar, der innerstaatlichen Rechtsvorschriften definierten umstrittenen 

Waffen. 



 

(3) Abweichend von § 16 Absatz 2 Satz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ dürfen die Anteile 

von steuerbefreiten Anteilklassen nicht übertragen werden. Überträgt ein Anleger dennoch An-

teile, so ist er verpflichtet, dies der Gesellschaft innerhalb eines Monats nach dem Übertrag mit-

zuteilen. Das Recht zur Rückgabe der Anteile nur an die Gesellschaft für Rechnung des OGAW-

Sondervermögens gemäß § 17 Absatz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ bleibt unberührt. 

 

(4) [….] 

§ 7 Ausgabe- und Rücknahmepreis, Gebühren 

 

(1) Die Gesellschaft wendet bei der Ermittlung des Nettoinventarwertes zur Berechnung des Aus-

gabe- und Rücknahmepreises mit Wirkung zum 8. Juni 2026 teilweises Swing Pricing an. Dies 

bedeutet, dass – ab dem 8. Juni 2026 - abweichend von § 20 Absatz 1 Satz 1 der „Allgemeinen 

Anlagebedingungen“ zusätzlich zum Nettoinventarwert der modifizierte Nettoinventarwert je 

Anteil zu berechnen ist. Hierzu wird bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ein Swing-

Faktor berücksichtigt. Der Swing-Faktor beinhaltet die durch den Netto-Überschuss an Rück-

gabe- oder Ausgabeverlangen von Anteilen verursachten Liquiditätskosten und wird in Prozent 

des Nettoinventarwerts des OGAW-Sondervermögens angegeben. Er wird berücksichtigt, 

wenn der Netto-Überschuss einen von der Gesellschaft festgelegten Schwellenwert überschrei-

tet. Dem Ausgabe- und Rücknahmepreis wird statt des Nettoinventarwertes je Anteil der modi-

fizierte Nettoinventarwert je Anteil zugrunde gelegt. Die Gesellschaft erläutert das Verfahren, 

nach dem der modifizierte Nettoinventarwert je Anteil berechnet wird, im Verkaufsprospekt.  

 

(2)  Der Ausgabeaufschlag beträgt 6,00 % des Anteilwertes und dient zur Deckung der Ausgabe-

kosten der Gesellschaft. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen 

einen niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Erhebung eines 

Ausgabeaufschlages abzusehen. Die Gesellschaft hat im Verkaufsprospekt Angaben zum Aus-

gabeaufschlag nach Maßgabe des § 165 Abs. 3 KAGB zu machen. 

 

(3)  Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 

 

§ 7a  

Rückgabebeschränkung und Rückgabefrist 

 

(1) Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorübergehend anteilig beschränken („Be-

schränkung des Rückgaberechts“), wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu einem gege-

benen Wertermittlungstag mindestens 5,00 % des Nettoinventarwertes des OGAW-Sonderver-

mögens (Schwellenwert) erreichen, so dass die Anleger nur einen bestimmten Anteil ihrer An-

teile zurückgeben können. Eine Beschreibung der Möglichkeit und der Bedingungen für eine 

Beschränkung des Rückgaberechts enthält der Verkaufsprospekt. 

 

(2) Abweichend von § 17 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ kann die Gesellschaft die 

Rückgabefrist im Fall angespannter Marktbedingungen verlängern. Eine Beschreibung der 

Möglichkeit und der Bedingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie deren maximale 

Dauer enthält der Verkaufsprospekt. 



 

§ 12 Rückgabebeschränkungen wurde – da eine entsprechende Regelung in § 7a neu eingefügt 

wurde – gestrichen.  

 

Die geänderten Bestimmungen in den „Besonderen Anlagebedingungen“ des  

 

Allianz Fondsvorsorge 1947-1951 

 

lauten mit Wirkung zum 16.04.2026 wie folgt:  

 

§ 4 Anteilklassen 

 

(1) Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allge-

meinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Anleger, die Anteile er-

werben und halten dürfen, der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahme-

abschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssiche-

rungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination 

dieser Merkmale unterscheiden. Zudem können Anteilklassen für das OGAW-Sondervermögen 

gebildet werden, um illiquide Anlagen buchhalterisch zu separieren (sogenanntes „Sidepo-

cket“). Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesell-

schaft.  

 

(2)    [….] 

 

Anteile, Ausgabe- und Rücknahmepreis,  

Rücknahme von Anteilen und Kosten 

 

§ 5 Anteile, Miteigentum 

 

(1) Die Anteilinhaber sind an den jeweiligen Vermögensgegenständen des OGAW-Sondervermö-

gens in Höhe ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. 

 

(2) Die Rechte der Anteilinhaber des OGAW-Sondervermögens werden ausschließlich in Globalur-

kunden verbrieft, die bei einer Wertpapiersammelbank verwahrt werden. Ein Anspruch auf Aus-

lieferung einzelner Anteile besteht nicht. 

 

 

§ 6 Ausgabe- und Rücknahmepreis, Gebühren 

 

(1) Die Gesellschaft wendet bei der Ermittlung des Nettoinventarwertes zur Berechnung des Aus-

gabe- und Rücknahmepreises mit Wirkung zum 8. Juni 2026 teilweises Swing Pricing an. Dies 

bedeutet, dass – ab dem 8. Juni 2026 - abweichend von § 20 Absatz 1 Satz 1 der „Allgemeinen 

Anlagebedingungen“ zusätzlich zum Nettoinventarwert der modifizierte Nettoinventarwert je An-

teil zu berechnen ist. Hierzu wird bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ein Swing-

Faktor berücksichtigt. Der Swing-Faktor beinhaltet die durch den Netto-Überschuss an Rück-

gabe- oder Ausgabeverlangen von Anteilen verursachten Liquiditätskosten und wird in Prozent 

des Nettoinventarwerts des OGAW-Sondervermögens angegeben. Er wird berücksichtigt, wenn 



 

der Netto-Überschuss einen von der Gesellschaft festgelegten Schwellenwert überschreitet. 

Dem Ausgabe- und Rücknahmepreis wird statt des Nettoinventarwertes je Anteil der modifi-

zierte Nettoinventarwert je Anteil zugrunde gelegt. Die Gesellschaft erläutert das Verfahren, 

nach dem der modifizierte Nettoinventarwert je Anteil berechnet wird, im Verkaufsprospekt.  

 

(2) Der Ausgabeaufschlag beträgt 6,00 % des Anteilwertes und dient zur Deckung der Ausgabe-

kosten der Gesellschaft. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen ei-

nen niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Erhebung eines 

Ausgabeaufschlages abzusehen. Die Gesellschaft hat im Verkaufsprospekt Angaben zum Aus-

gabeaufschlag nach Maßgabe des § 165 Abs. 3 KAGB zu machen.  

 

(3) Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 

 

(4)   Abweichend von § 20 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ ist Abrechnungsstichtag für 

Anteilabrufe und Rücknahmeaufträge spätestens der zweite auf den Eingang des Anteilabruf- 

bzw. Rücknahmeauftrags folgende Wertermittlungstag.  

 

 

§ 6a Rückgabebeschränkung und Rückgabefrist 

 

(1) Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorübergehend anteilig beschränken („Be-

schränkung des Rückgaberechts“), wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu einem gege-

benen Wertermittlungstag mindestens 5,00 % des Nettoinventarwertes des OGAW-Sonderver-

mögens (Schwellenwert) erreichen, so dass die Anleger nur einen bestimmten Anteil ihrer An-

teile zurückgeben können. Eine Beschreibung der Möglichkeit und der Bedingungen für eine 

Beschränkung des Rückgaberechts enthält der Verkaufsprospekt. 

 

(2) Abweichend von § 17 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ kann die Gesellschaft die 

Rückgabefrist im Fall angespannter Marktbedingungen verlängern. Eine Beschreibung der 

Möglichkeit und der Bedingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie deren maximale 

Dauer enthält der Verkaufsprospekt. 

 

§ 11 Rückgabebeschränkungen wurde – da eine entsprechende Regelung in § 6a neu eingefügt 

wurde – gestrichen.  

 

 

Die geänderten Bestimmungen in den „Besonderen Anlagebedingungen“ des  

 

Allianz Fondsvorsorge 1952 -1956 

 

lauten mit Wirkung zum 16.04.2026 wie folgt:  

 

§ 4 Anteilklassen 

 

(1) Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allge-

meinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Anleger, die Anteile er-

werben und halten dürfen, der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des 



 

Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Wäh-

rungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer 

Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Zudem können Anteilklassen für das OGAW-Son-

dervermögen gebildet werden, um illiquide Anlagen buchhalterisch zu separieren (sogenanntes 

„Sidepocket“). Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der 

Gesellschaft.  

 

(2)    [….] 

 

Anteile, Ausgabe- und Rücknahmepreis,  

Rücknahme von Anteilen und Kosten 

 

§ 5 Anteile, Miteigentum 

 

(1) Die Anteilinhaber sind an den jeweiligen Vermögensgegenständen des OGAW-Sondervermö-

gens in Höhe ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. 

 

(2) Die Rechte der Anteilinhaber des OGAW-Sondervermögens werden ausschließlich in Globalur-

kunden verbrieft, die bei einer Wertpapiersammelbank verwahrt werden. Ein Anspruch auf Aus-

lieferung einzelner Anteile besteht nicht. 

 

 

§ 6 Ausgabe- und Rücknahmepreis, Gebühren 

 

(1) Die Gesellschaft wendet bei der Ermittlung des Nettoinventarwertes zur Berechnung des Aus-

gabe- und Rücknahmepreises mit Wirkung zum 8. Juni 2026 teilweises Swing Pricing an. Dies 

bedeutet, dass – ab dem 8. Juni 2026 - abweichend von § 20 Absatz 1 Satz 1 der „Allgemeinen 

Anlagebedingungen“ zusätzlich zum Nettoinventarwert der modifizierte Nettoinventarwert je An-

teil zu berechnen ist. Hierzu wird bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ein Swing-

Faktor berücksichtigt. Der Swing-Faktor beinhaltet die durch den Netto-Überschuss an Rück-

gabe- oder Ausgabeverlangen von Anteilen verursachten Liquiditätskosten und wird in Prozent 

des Nettoinventarwerts des OGAW-Sondervermögens angegeben. Er wird berücksichtigt, wenn 

der Netto-Überschuss einen von der Gesellschaft festgelegten Schwellenwert überschreitet. 

Dem Ausgabe- und Rücknahmepreis wird statt des Nettoinventarwertes je Anteil der modifi-

zierte Nettoinventarwert je Anteil zugrunde gelegt. Die Gesellschaft erläutert das Verfahren, 

nach dem der modifizierte Nettoinventarwert je Anteil berechnet wird, im Verkaufsprospekt.  

 

(2) Der Ausgabeaufschlag beträgt 6,00 % des Anteilwertes und dient zur Deckung der Ausgabe-

kosten der Gesellschaft. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen ei-

nen niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Erhebung eines 

Ausgabeaufschlages abzusehen. Die Gesellschaft hat im Verkaufsprospekt Angaben zum Aus-

gabeaufschlag nach Maßgabe des § 165 Abs. 3 KAGB zu machen.  

 

(3) Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 

 

(4)   Abweichend von § 20 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ ist Abrechnungsstichtag für 

Anteilabrufe und Rücknahmeaufträge spätestens der zweite auf den Eingang des Anteilabruf- 



 

bzw. Rücknahmeauftrags folgende Wertermittlungstag.  

 

 

§ 6a Rückgabebeschränkung und Rückgabefrist 

 

(1) Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorübergehend anteilig beschränken („Be-

schränkung des Rückgaberechts“), wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu einem gege-

benen Wertermittlungstag mindestens 5,00 % des Nettoinventarwertes des OGAW-Sonderver-

mögens (Schwellenwert) erreichen, so dass die Anleger nur einen bestimmten Anteil ihrer An-

teile zurückgeben können. Eine Beschreibung der Möglichkeit und der Bedingungen für eine 

Beschränkung des Rückgaberechts enthält der Verkaufsprospekt. 

 

(2) Abweichend von § 17 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ kann die Gesellschaft die 

Rückgabefrist im Fall angespannter Marktbedingungen verlängern. Eine Beschreibung der 

Möglichkeit und der Bedingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie deren maximale 

Dauer enthält der Verkaufsprospekt. 

 

§ 11 Rückgabebeschränkungen wurde – da eine entsprechende Regelung in § 6a neu eingefügt 

wurde – gestrichen.  

 

 

Die geänderten Bestimmungen in den „Besonderen Anlagebedingungen“ des  

 

Allianz Fondsvorsorge 1957 - 1966 

 

lauten mit Wirkung zum 16.04.2026 wie folgt:  

 

§ 4 Anteilklassen 

 

(1) Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allge-

meinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Anleger, die Anteile er-

werben und halten dürfen, der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahme-

abschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssiche-

rungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination 

dieser Merkmale unterscheiden. Zudem können Anteilklassen für das OGAW-Sondervermögen 

gebildet werden, um illiquide Anlagen buchhalterisch zu separieren (sogenanntes „Sidepo-

cket“). Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesell-

schaft.  

 

(2)    [….] 

 

Anteile, Ausgabe- und Rücknahmepreis,  

Rücknahme von Anteilen und Kosten 

 

§ 5 Anteile, Miteigentum 

 



 

(1) Die Anteilinhaber sind an den jeweiligen Vermögensgegenständen des OGAW-Sondervermö-

gens in Höhe ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. 

 

(2) Die Rechte der Anteilinhaber des OGAW-Sondervermögens werden ausschließlich in Globalur-

kunden verbrieft, die bei einer Wertpapiersammelbank verwahrt werden. Ein Anspruch auf Aus-

lieferung einzelner Anteile besteht nicht. 

 

 

§ 6 Ausgabe- und Rücknahmepreis, Gebühren 

 

(1) Die Gesellschaft wendet bei der Ermittlung des Nettoinventarwertes zur Berechnung des Aus-

gabe- und Rücknahmepreises mit Wirkung zum 8. Juni 2026 teilweises Swing Pricing an. Dies 

bedeutet, dass – ab dem 8. Juni 2026 - abweichend von § 20 Absatz 1 Satz 1 der „Allgemeinen 

Anlagebedingungen“ zusätzlich zum Nettoinventarwert der modifizierte Nettoinventarwert je An-

teil zu berechnen ist. Hierzu wird bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ein Swing-

Faktor berücksichtigt. Der Swing-Faktor beinhaltet die durch den Netto-Überschuss an Rück-

gabe- oder Ausgabeverlangen von Anteilen verursachten Liquiditätskosten und wird in Prozent 

des Nettoinventarwerts des OGAW-Sondervermögens angegeben. Er wird berücksichtigt, wenn 

der Netto-Überschuss einen von der Gesellschaft festgelegten Schwellenwert überschreitet. 

Dem Ausgabe- und Rücknahmepreis wird statt des Nettoinventarwertes je Anteil der modifi-

zierte Nettoinventarwert je Anteil zugrunde gelegt. Die Gesellschaft erläutert das Verfahren, 

nach dem der modifizierte Nettoinventarwert je Anteil berechnet wird, im Verkaufsprospekt.  

 

(2) Der Ausgabeaufschlag beträgt 6,00 % des Anteilwertes und dient zur Deckung der Ausgabe-

kosten der Gesellschaft. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen ei-

nen niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Erhebung eines 

Ausgabeaufschlages abzusehen. Die Gesellschaft hat im Verkaufsprospekt Angaben zum Aus-

gabeaufschlag nach Maßgabe des § 165 Abs. 3 KAGB zu machen.  

 

(3) Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 

 

(4)   Abweichend von § 20 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ ist Abrechnungsstichtag für 

Anteilabrufe und Rücknahmeaufträge spätestens der zweite auf den Eingang des Anteilabruf- 

bzw. Rücknahmeauftrags folgende Wertermittlungstag.  

 

 

§ 6a Rückgabebeschränkung und Rückgabefrist 

 

(1) Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorübergehend anteilig beschränken („Be-

schränkung des Rückgaberechts“), wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu einem gege-

benen Wertermittlungstag mindestens 5,00 % des Nettoinventarwertes des OGAW-Sonderver-

mögens (Schwellenwert) erreichen, so dass die Anleger nur einen bestimmten Anteil ihrer An-

teile zurückgeben können. Eine Beschreibung der Möglichkeit und der Bedingungen für eine 

Beschränkung des Rückgaberechts enthält der Verkaufsprospekt. 

 

(2) Abweichend von § 17 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ kann die Gesellschaft die 

Rückgabefrist im Fall angespannter Marktbedingungen verlängern. Eine Beschreibung der 



 

Möglichkeit und der Bedingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie deren maximale 

Dauer enthält der Verkaufsprospekt. 

 

§ 11 Rückgabebeschränkungen wurde – da eine entsprechende Regelung in § 6a neu eingefügt 

wurde – gestrichen.  

 

 

Die geänderten Bestimmungen in den „Besonderen Anlagebedingungen“ des  

 

Allianz Fondsvorsorge 1967 - 1976 

 

lauten mit Wirkung zum 16.04.2026 wie folgt:  

 

§ 4 Anteilklassen 

 

(1) Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allge-

meinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Anleger, die Anteile er-

werben und halten dürfen, der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahme-

abschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssiche-

rungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination 

dieser Merkmale unterscheiden. Zudem können Anteilklassen für das OGAW-Sondervermögen 

gebildet werden, um illiquide Anlagen buchhalterisch zu separieren (sogenanntes „Sidepo-

cket“). Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesell-

schaft.  

 

(2)    [….] 

 

Anteile, Ausgabe- und Rücknahmepreis,  

Rücknahme von Anteilen und Kosten 

 

§ 5 Anteile, Miteigentum 

 

(1) Die Anteilinhaber sind an den jeweiligen Vermögensgegenständen des OGAW-Sondervermö-

gens in Höhe ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. 

 

(2) Die Rechte der Anteilinhaber des OGAW-Sondervermögens werden ausschließlich in Globalur-

kunden verbrieft, die bei einer Wertpapiersammelbank verwahrt werden. Ein Anspruch auf Aus-

lieferung einzelner Anteile besteht nicht. 

 

 

§ 6 Ausgabe- und Rücknahmepreis, Gebühren 

 

(1) Die Gesellschaft wendet bei der Ermittlung des Nettoinventarwertes zur Berechnung des Aus-

gabe- und Rücknahmepreises mit Wirkung zum 8. Juni 2026 teilweises Swing Pricing an. Dies 

bedeutet, dass – ab dem 8. Juni 2026 - abweichend von § 20 Absatz 1 Satz 1 der „Allgemeinen 

Anlagebedingungen“ zusätzlich zum Nettoinventarwert der modifizierte Nettoinventarwert je 



 

Anteil zu berechnen ist. Hierzu wird bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ein Swing-

Faktor berücksichtigt. Der Swing-Faktor beinhaltet die durch den Netto-Überschuss an Rück-

gabe- oder Ausgabeverlangen von Anteilen verursachten Liquiditätskosten und wird in Prozent 

des Nettoinventarwerts des OGAW-Sondervermögens angegeben. Er wird berücksichtigt, wenn 

der Netto-Überschuss einen von der Gesellschaft festgelegten Schwellenwert überschreitet. 

Dem Ausgabe- und Rücknahmepreis wird statt des Nettoinventarwertes je Anteil der modifi-

zierte Nettoinventarwert je Anteil zugrunde gelegt. Die Gesellschaft erläutert das Verfahren, 

nach dem der modifizierte Nettoinventarwert je Anteil berechnet wird, im Verkaufsprospekt.  

 

(2) Der Ausgabeaufschlag beträgt 6,00 % des Anteilwertes und dient zur Deckung der Ausgabe-

kosten der Gesellschaft. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen ei-

nen niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Erhebung eines 

Ausgabeaufschlages abzusehen. Die Gesellschaft hat im Verkaufsprospekt Angaben zum Aus-

gabeaufschlag nach Maßgabe des § 165 Abs. 3 KAGB zu machen.  

 

(3) Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 

 

(4)   Abweichend von § 20 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ ist Abrechnungsstichtag für 

Anteilabrufe und Rücknahmeaufträge spätestens der zweite auf den Eingang des Anteilabruf- 

bzw. Rücknahmeauftrags folgende Wertermittlungstag.  

 

 

§ 6a Rückgabebeschränkung und Rückgabefrist 

 

(1) Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorübergehend anteilig beschränken („Be-

schränkung des Rückgaberechts“), wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu einem gege-

benen Wertermittlungstag mindestens 5,00 % des Nettoinventarwertes des OGAW-Sonderver-

mögens (Schwellenwert) erreichen, so dass die Anleger nur einen bestimmten Anteil ihrer An-

teile zurückgeben können. Eine Beschreibung der Möglichkeit und der Bedingungen für eine 

Beschränkung des Rückgaberechts enthält der Verkaufsprospekt. 

 

(2) Abweichend von § 17 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ kann die Gesellschaft die 

Rückgabefrist im Fall angespannter Marktbedingungen verlängern. Eine Beschreibung der 

Möglichkeit und der Bedingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie deren maximale 

Dauer enthält der Verkaufsprospekt. 

 

§ 11 Rückgabebeschränkungen wurde – da eine entsprechende Regelung in § 6a neu eingefügt 

wurde – gestrichen.  

 

 

Die geänderten Bestimmungen in den „Besonderen Anlagebedingungen“ des  

 

Allianz Fondsvorsorge 1977 - 1996 

 

lauten mit Wirkung zum 16.04.2026 wie folgt:  

 



 

§ 4 Anteilklassen 

 

(1) Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allge-

meinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Anleger, die Anteile er-

werben und halten dürfen, der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahme-

abschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssiche-

rungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination 

dieser Merkmale unterscheiden. Zudem können Anteilklassen für das OGAW-Sondervermögen 

gebildet werden, um illiquide Anlagen buchhalterisch zu separieren (sogenanntes „Sidepo-

cket“). Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesell-

schaft.  

 

(2)    [….] 

 

Anteile, Ausgabe- und Rücknahmepreis,  

Rücknahme von Anteilen und Kosten 

 

§ 5 Anteile, Miteigentum 

 

(1) Die Anteilinhaber sind an den jeweiligen Vermögensgegenständen des OGAW-Sondervermö-

gens in Höhe ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. 

 

(2) Die Rechte der Anteilinhaber des OGAW-Sondervermögens werden ausschließlich in Globalur-

kunden verbrieft, die bei einer Wertpapiersammelbank verwahrt werden. Ein Anspruch auf Aus-

lieferung einzelner Anteile besteht nicht. 

 

 

§ 6 Ausgabe- und Rücknahmepreis, Gebühren 

 

(1) Die Gesellschaft wendet bei der Ermittlung des Nettoinventarwertes zur Berechnung des Aus-

gabe- und Rücknahmepreises mit Wirkung zum 8. Juni 2026 teilweises Swing Pricing an. Dies 

bedeutet, dass – ab dem 8. Juni 2026 - abweichend von § 20 Absatz 1 Satz 1 der „Allgemeinen 

Anlagebedingungen“ zusätzlich zum Nettoinventarwert der modifizierte Nettoinventarwert je An-

teil zu berechnen ist. Hierzu wird bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ein Swing-

Faktor berücksichtigt. Der Swing-Faktor beinhaltet die durch den Netto-Überschuss an Rück-

gabe- oder Ausgabeverlangen von Anteilen verursachten Liquiditätskosten und wird in Prozent 

des Nettoinventarwerts des OGAW-Sondervermögens angegeben. Er wird berücksichtigt, wenn 

der Netto-Überschuss einen von der Gesellschaft festgelegten Schwellenwert überschreitet. 

Dem Ausgabe- und Rücknahmepreis wird statt des Nettoinventarwertes je Anteil der modifi-

zierte Nettoinventarwert je Anteil zugrunde gelegt. Die Gesellschaft erläutert das Verfahren, 

nach dem der modifizierte Nettoinventarwert je Anteil berechnet wird, im Verkaufsprospekt.  

 

(2) Der Ausgabeaufschlag beträgt 6,00 % des Anteilwertes und dient zur Deckung der Ausgabe-

kosten der Gesellschaft. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen ei-

nen niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Erhebung eines 

Ausgabeaufschlages abzusehen. Die Gesellschaft hat im Verkaufsprospekt Angaben zum Aus-

gabeaufschlag nach Maßgabe des § 165 Abs. 3 KAGB zu machen.  



 

 

(3) Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 

 

(4)   Abweichend von § 20 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ ist Abrechnungsstichtag für 

Anteilabrufe und Rücknahmeaufträge spätestens der zweite auf den Eingang des Anteilabruf- 

bzw. Rücknahmeauftrags folgende Wertermittlungstag.  

 

 

§ 6a Rückgabebeschränkung und Rückgabefrist 

 

(1) Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorübergehend anteilig beschränken („Be-

schränkung des Rückgaberechts“), wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu einem gege-

benen Wertermittlungstag mindestens 5,00 % des Nettoinventarwertes des OGAW-Sonderver-

mögens (Schwellenwert) erreichen, so dass die Anleger nur einen bestimmten Anteil ihrer An-

teile zurückgeben können. Eine Beschreibung der Möglichkeit und der Bedingungen für eine 

Beschränkung des Rückgaberechts enthält der Verkaufsprospekt. 

 

(2) Abweichend von § 17 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ kann die Gesellschaft die 

Rückgabefrist im Fall angespannter Marktbedingungen verlängern. Eine Beschreibung der 

Möglichkeit und der Bedingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie deren maximale 

Dauer enthält der Verkaufsprospekt. 

 

§ 11 Rückgabebeschränkungen wurde – da eine entsprechende Regelung in § 6a neu eingefügt 

wurde – gestrichen.  

 

 

Die geänderten Bestimmungen in den „Besonderen Anlagebedingungen“ des  

 

Allianz Interglobal 

 

lauten mit Wirkung zum 16.04.2026 wie folgt:  

 

§ 5 Anteilklassen 

 

(1) Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allge-

meinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Anleger, die Anteile er-

werben und halten dürfen, der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahme-

abschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssiche-

rungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination 

dieser Merkmale unterscheiden. Zudem können Anteilklassen für das OGAW-Sondervermögen 

gebildet werden, um illiquide Anlagen buchhalterisch zu separieren (sogenanntes „Sidepo-

cket“). Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesell-

schaft.  

 

(2)    [….] 

 



 

Anteile, Ausgabe- und Rücknahmepreis,  

Rücknahme von Anteilen und Kosten 

 

§ 6 Anteile, Miteigentum 

 

(1) [….] 

 

(2) [….] 

 

(3) Abweichend von § 16 Absatz 2 Satz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ dürfen die 

Anteile von steuerbefreiten Anteilklassen nicht übertragen werden. Überträgt ein Anleger 

dennoch Anteile, so ist er verpflichtet, dies der Gesellschaft innerhalb eines Monats nach 

dem Übertrag mitzuteilen. Das Recht zur Rückgabe der Anteile nur an die Gesellschaft für 

Rechnung des OGAW-Sondervermögens gemäß § 17 Absatz 3 der „Allgemeinen Anlage-

bedingungen“ bleibt unberührt. 

 

(4) [….] 

 

§ 7 Ausgabe- und Rücknahmepreis, Gebühren 

 

(1) Die Gesellschaft wendet bei der Ermittlung des Nettoinventarwertes zur Berechnung des Aus-

gabe- und Rücknahmepreises mit Wirkung zum 8. Juni 2026 teilweises Swing Pricing an. Dies 

bedeutet, dass – ab dem 8. Juni 2026 - abweichend von § 20 Absatz 1 Satz 1 der „Allgemeinen 

Anlagebedingungen“ zusätzlich zum Nettoinventarwert der modifizierte Nettoinventarwert je 

Anteil zu berechnen ist. Hierzu wird bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ein Swing-

Faktor berücksichtigt. Der Swing-Faktor beinhaltet die durch den Netto-Überschuss an Rück-

gabe- oder Ausgabeverlangen von Anteilen verursachten Liquiditätskosten und wird in Prozent 

des Nettoinventarwerts des OGAW-Sondervermögens angegeben. Er wird berücksichtigt, 

wenn der Netto-Überschuss einen von der Gesellschaft festgelegten Schwellenwert überschrei-

tet. Dem Ausgabe- und Rücknahmepreis wird statt des Nettoinventarwertes je Anteil der modi-

fizierte Nettoinventarwert je Anteil zugrunde gelegt. Die Gesellschaft erläutert das Verfahren, 

nach dem der modifizierte Nettoinventarwert je Anteil berechnet wird, im Verkaufsprospekt.  

 

(2) Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % des Anteilwertes und dient zur Deckung der Ausgabe-

kosten der Gesellschaft. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen 

einen niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Erhebung eines 

Ausgabeaufschlages abzusehen. Die Gesellschaft hat im Verkaufsprospekt Angaben zum Aus-

gabeaufschlag nach Maßgabe des § 165 Abs. 3 KAGB zu machen. 

 

(3) Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 

 

(4) Abweichend von § 20 Abs. 3 der "Allgemeinen Anlagebedingungen" ist Abrechnungsstichtag 

für Anteilabrufe und Rücknahmeaufträge spätestens der zweite auf den Eingang des Anteilab-

ruf- bzw. Rücknahmeauftrags folgende Wertermittlungstag.  

 

 

§ 7a Rückgabebeschränkung und Rückgabefrist 



 

 

(1) Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorübergehend anteilig beschränken („Be-

schränkung des Rückgaberechts“), wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu einem gege-

benen Wertermittlungstag mindestens 10 % des Nettoinventarwertes des OGAW-Sonderver-

mögens (Schwellenwert) erreichen, so dass die Anleger nur einen bestimmten Anteil ihrer An-

teile zurückgeben können. Eine Beschreibung der Möglichkeit und der Bedingungen für eine 

Beschränkung des Rückgaberechts enthält der Verkaufsprospekt. 

 

(2) Abweichend von § 17 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ kann die Gesellschaft die 

Rückgabefrist im Fall angespannter Marktbedingungen verlängern. Eine Beschreibung der 

Möglichkeit und der Bedingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie deren maximale 

Dauer enthält der Verkaufsprospekt. 

 

§ 12 Rückgabebeschränkungen wurde – da eine entsprechende Regelung in § 7a neu eingefügt 

wurde – gestrichen.  

 

 

Die geänderten Bestimmungen in den „Besonderen Anlagebedingungen“ des  

 

Allianz Multi Manager Global Balanced 

 

lauten mit Wirkung zum 16.04.2026 wie folgt:  

 

§ 4 Anteilklassen 

 

(1) Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allge-

meinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Anleger, die Anteile er-

werben und halten dürfen, der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahme-

abschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssiche-

rungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination 

dieser Merkmale unterscheiden. Zudem können Anteilklassen für das OGAW-Sondervermögen 

gebildet werden, um illiquide Anlagen buchhalterisch zu separieren (sogenanntes „Sidepo-

cket“). Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesell-

schaft.  

 

(2)    [….] 

 

Anteile, Ausgabe- und Rücknahmepreis,  

Rücknahme von Anteilen und Kosten 

 

§ 5 Anteile, Miteigentum 

 

(1) Die Anteilinhaber sind an den jeweiligen Vermögensgegenständen des OGAW-Sondervermö-

gens in Höhe ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. 

 

(2) Die Rechte der Anteilinhaber des OGAW-Sondervermögens werden ausschließlich in Globalur-

kunden verbrieft, die bei einer Wertpapiersammelbank verwahrt werden. Ein Anspruch auf 



 

Auslieferung einzelner Anteile besteht nicht. 

§ 6 

Ausgabe- und Rücknahmepreis, Gebühren 

(1) Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % des Anteilwertes und dient zur Deckung der Ausgabe-

kosten der Gesellschaft. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen 

einen niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Erhebung eines 

Ausgabeaufschlages abzusehen. Die Gesellschaft hat im Verkaufsprospekt Angaben zum Aus-

gabeaufschlag nach Maßgabe des § 165 Abs. 3 KAGB zu machen.  

 

(2) Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben.  

 

(3) Abweichend von der Regelung des § 20 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ wendet 

die Gesellschaft für das OGAW-Sondervermögen das sogenannte „Forward Pricing“ an. Daher 

ist der Abrechnungsstichtag für Anteilabrufe und Rücknahmeaufträge spätestens der dem Ein-

gang des Anteilsabrufs- bzw. Rücknahmeauftrags folgende dritte Wertermittlungstag.  

§ 6a  

Rückgabebeschränkung und Rückgabefrist 

 

(1) Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorübergehend anteilig beschränken („Be-

schränkung des Rückgaberechts“), wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu einem gege-

benen Wertermittlungstag mindestens 5,00 % des Nettoinventarwertes des OGAW-Sonderver-

mögens (Schwellenwert) erreichen, so dass die Anleger nur einen bestimmten Anteil ihrer An-

teile zurückgeben können. Eine Beschreibung der Möglichkeit und der Bedingungen für eine 

Beschränkung des Rückgaberechts enthält der Verkaufsprospekt. 

 

(2) Abweichend von § 17 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ kann die Gesellschaft die 

Rückgabefrist im Fall angespannter Marktbedingungen verlängern. Eine Beschreibung der 

Möglichkeit und der Bedingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie deren maximale 

Dauer enthält der Verkaufsprospekt. 

 

§ 10 Rückgabebeschränkungen wurde – da eine entsprechende Regelung in § 6a neu eingefügt 

wurde – gestrichen.  

 

Die geänderten Bestimmungen in den „Besonderen Anlagebedingungen“ des  

 

Allianz Nebenwerte Deutschland 

 

lauten mit Wirkung zum 16.04.2026 wie folgt:  

 



 

§ 3 Anlagegrenzen und Mindestausschlusskriterien 

 

(1) [….] 

 

(2) [….] 

 

(3) [….] 

 

(14) Die Gesellschaft wendet für das OGAW-Sondervermögen Mindestausschlusskriterien an und 

investiert nicht - weder mittelbar noch unmittelbar - in Wertpapiere von Unternehmen,  

- die schwere Verstöße gegen Prinzipien und Leitsätze wie die Prinzipien des UN Global 

Compact, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien 

der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte begehen,  

- die umstrittene Waffen2 (z.B. Atomwaffen außerhalb des Nuklearen Nichtverbreitungs-

vertrags (auch „Atomwaffensperrvertrag“ genannt), Antipersonenminen, Streumunition, 

chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes Uran und weißer Phosphor) 

entwickeln, herstellen, verwenden, warten, zum Verkauf anbieten, vertreiben, lagern 

oder transportieren,  

- die mehr als 10 % ihrer Erträge aus dem Abbau von Kraftwerkkohle erzielen,  

- die im Versorgungssektor tätig sind und mehr als 20 % ihrer Erträge mit Kohle erzie-

len, 

- die an der Tabakproduktion beteiligt sind oder mehr als 5,00 % ihrer Erträge aus dem 

Vertrieb von Tabak erzielen. 

 

§ 5 Anteilklassen 

(1)   Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allge-

meinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Anleger, die Anteile er-

werben und halten dürfen, der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahme-

abschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssiche-

rungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination 

dieser Merkmale unterscheiden. Zudem können Anteilklassen für das OGAW-Sondervermögen 

gebildet werden, um illiquide Anlagen buchhalterisch zu separieren (sogenanntes „Sidepo-

cket“). Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesell-

schaft. 

 

 (2) […..] 

 

Anteile, Ausgabe- und Rücknahmepreis,  

Rücknahme von Anteilen und Kosten 

 
2 Der Begriff „umstrittene Waffen“ bezeichnet somit die im Sinne der internationalen Verträge und Übereinkommen, der 

Grundsätze der Vereinten Nationen und, soweit anwendbar, der innerstaatlichen Rechtsvorschriften definierten umstrittenen 

Waffen. 



 

 

§ 6 Anteile, Miteigentum 

(1) [….] 

 

(2) [….] 

 

(3) Abweichend von § 16 Absatz 2 Satz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ dürfen die Anteile 

von steuerbefreiten Anteilklassen nicht übertragen werden. Überträgt ein Anleger dennoch An-

teile, so ist er verpflichtet, dies der Gesellschaft innerhalb eines Monats nach dem Übertrag mit-

zuteilen. Das Recht zur Rückgabe der Anteile nur an die Gesellschaft für Rechnung des OGAW-

Sondervermögens gemäß § 17 Absatz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ bleibt unberührt. 

 

(4) [….] 

§ 7 Ausgabe- und Rücknahmepreis, Gebühren 

 

(1) Die Gesellschaft wendet bei der Ermittlung des Nettoinventarwertes zur Berechnung des Aus-

gabe- und Rücknahmepreises mit Wirkung zum 8. Juni 2026 teilweises Swing Pricing an. Dies 

bedeutet, dass – ab dem 8. Juni 2026 - abweichend von § 20 Absatz 1 Satz 1 der „Allgemeinen 

Anlagebedingungen“ zusätzlich zum Nettoinventarwert der modifizierte Nettoinventarwert je 

Anteil zu berechnen ist. Hierzu wird bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ein Swing-

Faktor berücksichtigt. Der Swing-Faktor beinhaltet die durch den Netto-Überschuss an Rück-

gabe- oder Ausgabeverlangen von Anteilen verursachten Liquiditätskosten und wird in Prozent 

des Nettoinventarwerts des OGAW-Sondervermögens angegeben. Er wird berücksichtigt, 

wenn der Netto-Überschuss einen von der Gesellschaft festgelegten Schwellenwert überschrei-

tet. Dem Ausgabe- und Rücknahmepreis wird statt des Nettoinventarwertes je Anteil der modi-

fizierte Nettoinventarwert je Anteil zugrunde gelegt. Die Gesellschaft erläutert das Verfahren, 

nach dem der modifizierte Nettoinventarwert je Anteil berechnet wird, im Verkaufsprospekt.  

 

(2) Der Ausgabeaufschlag beträgt 6,00 % des Anteilwertes und dient zur Deckung der Ausgabe-

kosten der Gesellschaft. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere dieser Anteilklas-

sen einen niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Erhebung 

eines Ausgabeaufschlages abzusehen. Die Gesellschaft hat im Verkaufsprospekt Angaben 

zum Ausgabeaufschlag nach Maßgabe des § 165 Abs. 3 KAGB zu machen. 

 

(3) Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 

 

§ 7a Rückgabebeschränkung und Rückgabefrist 

 

(1) Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorübergehend anteilig beschränken („Be-

schränkung des Rückgaberechts“), wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu einem gege-

benen Wertermittlungstag mindestens 5,00 % des Nettoinventarwertes des OGAW-Sonderver-

mögens (Schwellenwert) erreichen, so dass die Anleger nur einen bestimmten Anteil ihrer An-

teile zurückgeben können. Eine Beschreibung der Möglichkeit und der Bedingungen für eine 

Beschränkung des Rückgaberechts enthält der Verkaufsprospekt. 

 



 

(2) Abweichend von § 17 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ kann die Gesellschaft die 

Rückgabefrist im Fall angespannter Marktbedingungen verlängern. Eine Beschreibung der 

Möglichkeit und der Bedingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie deren maximale 

Dauer enthält der Verkaufsprospekt. 

 

§ 12 Rückgabebeschränkungen wurde – da eine entsprechende Regelung in § 7a neu eingefügt 

wurde – gestrichen.  

 

 

Die geänderten Bestimmungen in den „Besonderen Anlagebedingungen“ des  

 

Allianz Rentenfonds 

 

lauten mit Wirkung zum 16.04.2026 wie folgt:  

 

Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen 

 

§ 1 

 Anlageziel und -strategie  

 

(1) [….] 

 

(2) In einem ersten Schritt werden ökologische und/oder soziale Merkmale gefördert, indem Investi-

tionen in Emittenten, die an kontroversen ökologischen und/oder sozialen Geschäftsaktivitäten 

beteiligt sind, durch Anwendung von Ausschlusskriterien aus dem Anlageuniversum des OGAW-

Sondervermögens ausgeschlossen werden. Im Rahmen dieses Prozesses schließt die Gesell-

schaft Unternehmen, in die das OGAW-Sondervermögen investiert werden kann, aus, wenn 

diese in schwerwiegender Weise gegen die Praktiken einer guten Unternehmensführung und 

Prinzipien und Leitlinien verstoßen, wie z.B. die Prinzipien des Global Compact der Vereinten 

Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Verein-

ten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte. Hierfür wendet die Gesellschaft feste Mindest-

ausschlusskriterien an, die in § 3 Absatz 14 genannt und erläutert werden.  

 

(3) [….] 

 

§ 5 Anteilklassen 

(1) Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allge-

meinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Anleger, die Anteile er-

werben und halten dürfen, der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahme-

abschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssiche-

rungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination 

dieser Merkmale unterscheiden. Zudem können Anteilklassen für das OGAW-Sondervermögen 

gebildet werden, um illiquide Anlagen buchhalterisch zu separieren (sogenanntes „Sidepo-

cket“). Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesell-

schaft.  

 



 

(2) [….] 

 

Anteile, Ausgabe- und Rücknahmepreis,  

Rücknahme von Anteilen und Kosten 

 

§ 6 Anteile, Miteigentum 

 

(1) Die Anteilscheininhaber sind an den jeweiligen Vermögensgegenständen des OGAW-Sonder-

vermögens in Höhe ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. 

 

(2) Die Rechte der Anteilinhaber des OGAW-Sondervermögens werden ausschließlich in Globalur-

kunden verbrieft, die bei einer Wertpapiersammelbank verwahrt werden. Ein Anspruch auf Aus-

lieferung einzelner Anteile besteht nicht. 

 

 

§ 7 Ausgabe- und Rücknahmepreis, Gebühren 

 

(1) Die Gesellschaft wendet bei der Ermittlung des Nettoinventarwertes zur Berechnung des Aus-

gabe- und Rücknahmepreises mit Wirkung zum 8. Juni 2026 teilweises Swing Pricing an. Dies 

bedeutet, dass – ab dem 8. Juni 2026 - abweichend von § 20 Absatz 1 Satz 1 der „Allgemeinen 

Anlagebedingungen“ zusätzlich zum Nettoinventarwert der modifizierte Nettoinventarwert je 

Anteil zu berechnen ist. Hierzu wird bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ein Swing-

Faktor berücksichtigt. Der Swing-Faktor beinhaltet die durch den Netto-Überschuss an Rück-

gabe- oder Ausgabeverlangen von Anteilen verursachten Liquiditätskosten und wird in Prozent 

des Nettoinventarwerts des OGAW-Sondervermögens angegeben. Er wird berücksichtigt, 

wenn der Netto-Überschuss einen von der Gesellschaft festgelegten Schwellenwert überschrei-

tet. Dem Ausgabe- und Rücknahmepreis wird statt des Nettoinventarwertes je Anteil der modi-

fizierte Nettoinventarwert je Anteil zugrunde gelegt. Die Gesellschaft erläutert das Verfahren, 

nach dem der modifizierte Nettoinventarwert je Anteil berechnet wird, im Verkaufsprospekt.  

 

(2) Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,50 % des Anteilwertes und dient zur Deckung der Ausgabe-

kosten der Gesellschaft. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen 

einen niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Erhebung eines 

Ausgabeaufschlages abzusehen. Die Gesellschaft hat im Verkaufsprospekt Angaben zum Aus-

gabeaufschlag nach Maßgabe des § 165 Abs. 3 KAGB zu machen.   

 

(3) Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 

 

§ 7a Rückgabebeschränkung und Rückgabefrist 

 

(1) Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorübergehend anteilig beschränken („Be-

schränkung des Rückgaberechts“), wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu einem gege-

benen Wertermittlungstag mindestens 5,00 % des Nettoinventarwertes des OGAW-Sonderver-

mögens (Schwellenwert) erreichen, so dass die Anleger nur einen bestimmten Anteil ihrer An-

teile zurückgeben können. Eine Beschreibung der Möglichkeit und der Bedingungen für eine 

Beschränkung des Rückgaberechts enthält der Verkaufsprospekt. 

 



 

(2) Abweichend von § 17 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ kann die Gesellschaft die 

Rückgabefrist im Fall angespannter Marktbedingungen verlängern. Eine Beschreibung der 

Möglichkeit und der Bedingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie deren maximale 

Dauer enthält der Verkaufsprospekt. 

 

§ 12 Rückgabebeschränkungen wurde – da eine entsprechende Regelung in § 7a neu eingefügt 

wurde – gestrichen.  

 

 

Die geänderten Bestimmungen in den „Besonderen Anlagebedingungen“ des  

 

Allianz SGB Renten 

 

lauten mit Wirkung zum 16.04.2026 wie folgt:  

 

 

§ 5 Anteilklassen 

 

(1) Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allge-

meinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Anleger, die Anteile er-

werben und halten dürfen, der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahme-

abschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssiche-

rungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination 

dieser Merkmale unterscheiden. Zudem können Anteilklassen für das OGAW-Sondervermögen 

gebildet werden, um illiquide Anlagen buchhalterisch zu separieren (sogenanntes „Sidepo-

cket“). Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesell-

schaft.  

 

(2) [….] 

 

ANTEILE, AUSGABE- UND RÜCKNAHMEPREIS,  

RÜCKNAHME VON ANTEILEN UND KOSTEN 

 

§ 6 

Anteile, Miteigentum 

(1) Die Anteilinhaber sind an den jeweiligen Vermögensgegenständen des OGAW-Sondervermögens 

in Höhe ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.  

(2) Die Rechte der Anteilinhaber werden ausschließlich in Globalurkunden verbrieft, die bei einer Wert-

papiersammelbank verwahrt werden. Ein Anspruch auf Auslieferung einzelner Anteile besteht 

nicht. 



 

§ 7 

Ausgabe- und Rücknahmepreis, Gebühren 

(1) Die Gesellschaft wendet bei der Ermittlung des Nettoinventarwertes zur Berechnung des Aus-

gabe- und Rücknahmepreises mit Wirkung zum 8. Juni 2026 teilweises Swing Pricing an. Dies 

bedeutet, dass – ab dem 8. Juni 2026 - abweichend von § 20 Absatz 1 Satz 1 der „Allgemeinen 

Anlagebedingungen“ zusätzlich zum Nettoinventarwert der modifizierte Nettoinventarwert je 

Anteil zu berechnen ist. Hierzu wird bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ein Swing-

Faktor berücksichtigt. Der Swing-Faktor beinhaltet die durch den Netto-Überschuss an Rück-

gabe- oder Ausgabeverlangen von Anteilen verursachten Liquiditätskosten und wird in Prozent 

des Nettoinventarwerts des OGAW-Sondervermögens angegeben. Er wird berücksichtigt, 

wenn der Netto-Überschuss einen von der Gesellschaft festgelegten Schwellenwert überschrei-

tet. Dem Ausgabe- und Rücknahmepreis wird statt des Nettoinventarwertes je Anteil der modi-

fizierte Nettoinventarwert je Anteil zugrunde gelegt. Die Gesellschaft erläutert das Verfahren, 

nach dem der modifizierte Nettoinventarwert je Anteil berechnet wird, im Verkaufsprospekt.  

(2) Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % des Anteilwertes und dient zur Deckung der Ausgabe-

kosten der Gesellschaft. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen 

einen niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Erhebung eines 

Ausgabeaufschlag abzusehen. Die Gesellschaft hat im Verkaufsprospekt Angaben zum Aus-

gabeaufschlag nach Maßgabe des § 165 Abs. 3 KAGB zu machen.   

(3) Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 

§ 7a Rückgabebeschränkung und Rückgabefrist 

(1) Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorübergehend anteilig beschränken („Be-

schränkung des Rückgaberechts“), wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu einem gege-

benen Wertermittlungstag mindestens 5,00 % des Nettoinventarwertes des OGAW-Sonderver-

mögens (Schwellenwert) erreichen, so dass die Anleger nur einen bestimmten Anteil ihrer An-

teile zurückgeben können. Eine Beschreibung der Möglichkeit und der Bedingungen für eine 

Beschränkung des Rückgaberechts enthält der Verkaufsprospekt. 

(2) Abweichend von § 17 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ kann die Gesellschaft die 

Rückgabefrist im Fall angespannter Marktbedingungen verlängern. Eine Beschreibung der Mög-

lichkeit und der Bedingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie deren maximale Dauer 

enthält der Verkaufsprospekt. 

§ 11 Rückgabebeschränkungen wurde – da eine entsprechende Regelung in § 7a neu eingefügt 

wurde – gestrichen.  

 

 

Die geänderten Bestimmungen in den „Besonderen Anlagebedingungen“ des  

 



 

Allianz Strategie 2031 Plus 

 

lauten mit Wirkung zum 16.04.2026 wie folgt:  

 

 

§ 4 Anteilklassen 

 

(1) Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allge-

meinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Anleger, die Anteile er-

werben und halten dürfen, der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahme-

abschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssiche-

rungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination 

dieser Merkmale unterscheiden. Zudem können Anteilklassen für das OGAW-Sondervermögen 

gebildet werden, um illiquide Anlagen buchhalterisch zu separieren (sogenanntes „Sidepo-

cket“). Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesell-

schaft.  

 

(2) [….] 

ANTEILE, AUSGABE- UND RÜCKNAHMEPREIS,  

RÜCKNAHME VON ANTEILEN UND KOSTEN 

 

§ 5 

Anteile, Miteigentum 

(1) Die Anteilinhaber sind an den jeweiligen Vermögensgegenständen des OGAW-Sondervermö-

gens in Höhe ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. 

(2) Die Rechte der Anteilinhaber des OGAW-Sondervermögens werden ausschließlich in Global-

urkunden verbrieft, die bei einer Wertpapiersammelbank verwahrt werden. Ein Anspruch auf 

Auslieferung einzelner Anteile besteht nicht. 

§ 6 

Ausgabe- und Rücknahmepreis, Gebühren 

(1) Die Gesellschaft wendet bei der Ermittlung des Nettoinventarwertes zur Berechnung des Aus-

gabe- und Rücknahmepreises mit Wirkung zum 8. Juni 2026 teilweises Swing Pricing an. Dies 

bedeutet, dass – ab dem 8. Juni 2026 - abweichend von § 20 Absatz 1 Satz 1 der „Allgemeinen 

Anlagebedingungen“ zusätzlich zum Nettoinventarwert der modifizierte Nettoinventarwert je 

Anteil zu berechnen ist. Hierzu wird bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ein Swing-

Faktor berücksichtigt. Der Swing-Faktor beinhaltet die durch den Netto-Überschuss an Rück-

gabe- oder Ausgabeverlangen von Anteilen verursachten Liquiditätskosten und wird in Prozent 

des Nettoinventarwerts des OGAW-Sondervermögens angegeben. Er wird berücksichtigt, 

wenn der Netto-Überschuss einen von der Gesellschaft festgelegten Schwellenwert 



 

überschreitet. Dem Ausgabe- und Rücknahmepreis wird statt des Nettoinventarwertes je Anteil 

der modifizierte Nettoinventarwert je Anteil zugrunde gelegt. Die Gesellschaft erläutert das Ver-

fahren, nach dem der modifizierte Nettoinventarwert je Anteil berechnet wird, im Verkaufspros-

pekt.  

 

(2) Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % und dient zur Deckung der Ausgabekosten der Gesell-

schaft. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen einen niedrigeren 

oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Berechnung eines Ausgabeauf-

schlages abzusehen. Die Gesellschaft hat im Verkaufsprospekt Angaben zum Ausgabeauf-

schlag nach Maßgabe des § 165 Abs. 3 KAGB zu machen. 

 

(3) Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben.  

§ 6a  

Rückgabebeschränkung und Rückgabefrist 

 

(1) Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorübergehend anteilig beschränken („Be-

schränkung des Rückgaberechts“), wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu einem gege-

benen Wertermittlungstag mindestens 5,00 % des Nettoinventarwertes des OGAW-Sonderver-

mögens (Schwellenwert) erreichen, so dass die Anleger nur einen bestimmten Anteil ihrer An-

teile zurückgeben können. Eine Beschreibung der Möglichkeit und der Bedingungen für eine 

Beschränkung des Rückgaberechts enthält der Verkaufsprospekt. 

 

(2) Abweichend von § 17 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ kann die Gesellschaft die 

Rückgabefrist im Fall angespannter Marktbedingungen verlängern. Eine Beschreibung der 

Möglichkeit und der Bedingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie deren maximale 

Dauer enthält der Verkaufsprospekt. 

 

§ 12 Rückgabebeschränkungen wurde – da eine entsprechende Regelung in § 6a neu eingefügt 

wurde – gestrichen.  

 

Die geänderten Bestimmungen in den „Besonderen Anlagebedingungen“ des  

 

Allianz Strategiefonds Balance 

 

lauten mit Wirkung zum 16.04.2026 wie folgt:  

 

Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen 

§ 1 Anlageziel und -strategie 

 

(1) Ziel der Anlagepolitik des OGAW-Sondervermögens ist es, langfristiges Kapitalwachstum haupt-

sächlich durch Investitionen in die globalen Aktienmärkte und marktorientierte Renditen durch 

Investitionen in die Euro-Rentenmärkte im Einklang mit den seitens des OGAW-Sondervermö-

gens beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu erwirtschaften. 

 



 

(2) [….] 

 

(3) [….] 

 

 

§ 5 Anteilklassen 

 

(1) Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allge-

meinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Anleger, die Anteile er-

werben und halten dürfen, der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahme-

abschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssiche-

rungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination 

dieser Merkmale unterscheiden. Zudem können Anteilklassen für das OGAW-Sondervermögen 

gebildet werden, um illiquide Anlagen buchhalterisch zu separieren (sogenanntes „Sidepo-

cket“). Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesell-

schaft.  

 

(2) [….] 

 

Anteile, Ausgabe- und Rücknahmepreis,  

Rücknahme von Anteilen und Kosten 

 

§ 7 Ausgabe- und Rücknahmepreis, Gebühren 

 

(1) Die Gesellschaft wendet bei der Ermittlung des Nettoinventarwertes zur Berechnung des Aus-

gabe- und Rücknahmepreises mit Wirkung zum 8. Juni 2026 teilweises Swing Pricing an. Dies 

bedeutet, dass – ab dem 8. Juni 2026 - abweichend von § 20 Absatz 1 Satz 1 der „Allgemeinen 

Anlagebedingungen“ zusätzlich zum Nettoinventarwert der modifizierte Nettoinventarwert je 

Anteil zu berechnen ist. Hierzu wird bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ein Swing-

Faktor berücksichtigt. Der Swing-Faktor beinhaltet die durch den Netto-Überschuss an Rück-

gabe- oder Ausgabeverlangen von Anteilen verursachten Liquiditätskosten und wird in Prozent 

des Nettoinventarwerts des OGAW-Sondervermögens angegeben. Er wird berücksichtigt, 

wenn der Netto-Überschuss einen von der Gesellschaft festgelegten Schwellenwert überschrei-

tet. Dem Ausgabe- und Rücknahmepreis wird statt des Nettoinventarwertes je Anteil der modi-

fizierte Nettoinventarwert je Anteil zugrunde gelegt. Die Gesellschaft erläutert das Verfahren, 

nach dem der modifizierte Nettoinventarwert je Anteil berechnet wird, im Verkaufsprospekt.  

 

(2) Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % des Anteilwertes und dient zur Deckung der Ausgabe-

kosten der Gesellschaft. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen ei-

nen niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Erhebung eines 

Ausgabeaufschlages abzusehen. Die Gesellschaft hat im Verkaufsprospekt entsprechende An-

gaben nach Maßgabe des § 165 Absatz 3 KAGB zu machen. 

 

(3) Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 

 

(4) Abweichend von § 20 Absatz 3 der "Allgemeinen Anlagebedingungen" ist Abrechnungsstichtag 



 

für Anteilabrufe und Rücknahmeaufträge spätestens der zweite auf den Eingang des Anteilab-

ruf- bzw. Rücknahmeauftrags folgende Wertermittlungstag.  

 

§ 7a Rückgabebeschränkung und Rückgabefrist 

 

(1) Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorübergehend anteilig beschränken („Be-

schränkung des Rückgaberechts“), wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu einem gege-

benen Wertermittlungstag mindestens 5,00 % des Nettoinventarwertes des OGAW- 

Sondervermögens (Schwellenwert) erreichen, so dass die Anleger nur einen bestimmten Anteil 

ihrer Anteile zurückgeben können. Eine Beschreibung der Möglichkeit und der Bedingungen für 

eine Beschränkung des Rückgaberechts enthält der Verkaufsprospekt. 

 

(2) Abweichend von § 17 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ kann die Gesellschaft die 

Rückgabefrist im Fall angespannter Marktbedingungen verlängern. Eine Beschreibung der 

Möglichkeit und der Bedingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie deren maximale 

Dauer enthält der Verkaufsprospekt. 

 

§ 12 Rückgabebeschränkungen wurde – da eine entsprechende Regelung in § 7a neu eingefügt 

wurde – gestrichen.  

 

 

Die geänderten Bestimmungen in den „Besonderen Anlagebedingungen“ des  

 

Allianz Strategiefonds Stabilität 

 

lauten mit Wirkung zum 16.04.2026 wie folgt:  

 

Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen 

§ 1 Anlageziel und -strategie 

 

(1) Ziel der Anlagepolitik des OGAW-Sondervermögens ist es, langfristiges Kapitalwachstum 

hauptsächlich durch Investitionen in die globalen Aktienmärkte und marktorientierte Renditen 

durch Investitionen in die Euro-Rentenmärkte im Einklang mit den seitens des OGAW-Sonder-

vermögens beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu erwirtschaften. 

 

(2) [….] 

 

(3) [….] 

 

 

§ 5 Anteilklassen 

 

(1) Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allge-

meinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Anleger, die Anteile er-

werben und halten dürfen, der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahme-

abschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von 



 

Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer 

Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Zudem können Anteilklassen für das OGAW-

Sondervermögen gebildet werden, um illiquide Anlagen buchhalterisch zu separieren (soge-

nanntes „Sidepocket“). Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermes-

sen der Gesellschaft. 

  

(2) [….] 

 

 

Anteile, Ausgabe und Rücknahmepreis,  

Rücknahme von Anteilen und Kosten 

 

§ 6 Anteile, Miteigentum 

 

(1) Die Anteilinhaber sind an den jeweiligen Vermögensgegenständen des OGAW-Sonderver-

mögens in Höhe ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. 

 

(2) Die Rechte der Anteilinhaber des OGAW-Sondervermögens werden ausschließlich in Glo-

balurkunden verbrieft, die bei einer Wertpapiersammelbank verwahrt werden. Ein An-

spruch auf Auslieferung einzelner Anteile besteht nicht. 

 

 

§ 7 Ausgabe- und Rücknahmepreis, Gebühren 

 

(1) Die Gesellschaft wendet bei der Ermittlung des Nettoinventarwertes zur Berechnung des 

Ausgabe- und Rücknahmepreises mit Wirkung zum 8. Juni 2026 teilweises Swing Pricing 

an. Dies bedeutet, dass – ab dem 8. Juni 2026 - abweichend von § 20 Absatz 1 Satz 1 der 

„Allgemeinen Anlagebedingungen“ zusätzlich zum Nettoinventarwert der modifizierte Net-

toinventarwert je Anteil zu berechnen ist. Hierzu wird bei der Ausgabe und Rücknahme 

von Anteilen ein Swing-Faktor berücksichtigt. Der Swing-Faktor beinhaltet die durch den 

Netto-Überschuss an Rückgabe- oder Ausgabeverlangen von Anteilen verursachten Liqui-

ditätskosten und wird in Prozent des Nettoinventarwerts des OGAW-Sondervermögens 

angegeben. Er wird berücksichtigt, wenn der Netto-Überschuss einen von der Gesellschaft 

festgelegten Schwellenwert überschreitet. Dem Ausgabe- und Rücknahmepreis wird statt 

des Nettoinventarwertes je Anteil der modifizierte Nettoinventarwert je Anteil zugrunde ge-

legt. Die Gesellschaft erläutert das Verfahren, nach dem der modifizierte Nettoinventarwert 

je Anteil berechnet wird, im Verkaufsprospekt.  

 

(2) Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,50 % des Anteilwertes und dient zur Deckung der Ausga-

bekosten der Gesellschaft. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklas-

sen einen niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Erhe-

bung eines Ausgabeaufschlages abzusehen. Die Gesellschaft hat im Verkaufsprospekt 

entsprechende Angaben nach Maßgabe des § 165 Abs. 3 KAGB zu machen. 

 

(3) Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 

 



 

(4) Abweichend von § 20 Abs. 3 der "Allgemeinen Anlagebedingungen" ist Abrechnungsstich-

tag für Anteilabrufe und Rücknahmeaufträge spätestens der zweite auf den Eingang des 

Anteilabruf- bzw. Rücknahmeauftrags folgende Wertermittlungstag.  

 

§ 7a Rückgabebeschränkung und Rückgabefrist 

 

(1) Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorübergehend anteilig beschränken 

(„Beschränkung des Rückgaberechts“), wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu ei-

nem gegebenen Wertermittlungstag mindestens 5,00 % des Nettoinventarwertes des 

OGAW-Sondervermögens (Schwellenwert) erreichen, so dass die Anleger nur einen be-

stimmten Anteil ihrer Anteile zurückgeben können. Eine Beschreibung der Möglichkeit und 

der Bedingungen für eine Beschränkung des Rückgaberechts enthält der Verkaufspros-

pekt. 

 

(2) Abweichend von § 17 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ kann die Gesellschaft 

die Rückgabefrist im Fall angespannter Marktbedingungen verlängern. Eine Beschreibung 

der Möglichkeit und der Bedingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie deren ma-

ximale Dauer enthält der Verkaufsprospekt. 

 

§ 12 Rückgabebeschränkungen wurde – da eine entsprechende Regelung in § 7a neu eingefügt 

wurde – gestrichen.  

 

 

Die geänderten Bestimmungen in den „Besonderen Anlagebedingungen“ des  

 

Allianz Strategiefonds Wachstum  

 

lauten mit Wirkung zum 16.04.2026 wie folgt:  

 

Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen 

§ 1 Anlageziel und -strategie 

 

(1) Ziel der Anlagepolitik des OGAW-Sondervermögens ist es, langfristiges Kapitalwachstum 

hauptsächlich durch Investitionen in die globalen Aktienmärkte und marktorientierte Renditen 

durch Investitionen in die Euro-Rentenmärkte im Einklang mit den seitens des OGAW-Sonder-

vermögens beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu erwirtschaften. 

 

(2) [….] 

 

(3) [….] 

 

 

§ 5 Anteilklassen 

 

(1) Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allge-

meinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Anleger, die Anteile 



 

erwerben und halten dürfen, der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknah-

meabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssiche-

rungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination 

dieser Merkmale unterscheiden. Zudem können Anteilklassen für das OGAW-Sondervermögen 

gebildet werden, um illiquide Anlagen buchhalterisch zu separieren (sogenanntes „Sidepo-

cket“). Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesell-

schaft.  

 

(2) [….] 

 

Anteile, Ausgabe und Rücknahmepreis,  

Rücknahme von Anteilen und Kosten 

 

§ 7 Ausgabe- und Rücknahmepreis, Gebühren 

 

(1) Die Gesellschaft wendet bei der Ermittlung des Nettoinventarwertes zur Berechnung des 

Ausgabe- und Rücknahmepreises mit Wirkung zum 8. Juni 2026 teilweises Swing Pricing 

an. Dies bedeutet, dass – ab dem 8. Juni 2026 - abweichend von § 20 Absatz 1 Satz 1 der 

„Allgemeinen Anlagebedingungen“ zusätzlich zum Nettoinventarwert der modifizierte Net-

toinventarwert je Anteil zu berechnen ist. Hierzu wird bei der Ausgabe und Rücknahme 

von Anteilen ein Swing-Faktor berücksichtigt. Der Swing-Faktor beinhaltet die durch den 

Netto-Überschuss an Rückgabe- oder Ausgabeverlangen von Anteilen verursachten Liqui-

ditätskosten und wird in Prozent des Nettoinventarwerts des OGAW-Sondervermögens 

angegeben. Er wird berücksichtigt, wenn der Netto-Überschuss einen von der Gesellschaft 

festgelegten Schwellenwert überschreitet. Dem Ausgabe- und Rücknahmepreis wird statt 

des Nettoinventarwertes je Anteil der modifizierte Nettoinventarwert je Anteil zugrunde ge-

legt. Die Gesellschaft erläutert das Verfahren, nach dem der modifizierte Nettoinventarwert 

je Anteil berechnet wird, im Verkaufsprospekt.  

 

(2) Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,50 % des Anteilwertes und dient zur Deckung der Ausga-

bekosten der Gesellschaft. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklas-

sen einen niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Erhe-

bung eines Ausgabeaufschlages abzusehen. Die Gesellschaft hat im Verkaufsprospekt 

entsprechende Angaben nach Maßgabe des § 165 Abs. 3 KAGB zu machen. 

 

(3) Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 

 

(4) Abweichend von § 20 Abs. 3 der "Allgemeinen Anlagebedingungen" ist Abrechnungsstich-

tag für Anteilabrufe und Rücknahmeaufträge spätestens der zweite auf den Eingang des 

Anteilabruf- bzw. Rücknahmeauftrags folgende Wertermittlungstag.  

 

§ 7a Rückgabebeschränkung und Rückgabefrist 

 

(1) Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorübergehend anteilig beschränken 

(„Beschränkung des Rückgaberechts“), wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu ei-

nem gegebenen Wertermittlungstag mindestens 5,00 % des Nettoinventarwertes des 



 

OGAW-Sondervermögens (Schwellenwert) erreichen, so dass die Anleger nur einen be-

stimmten Anteil ihrer Anteile zurückgeben können. Eine Beschreibung der Möglichkeit und 

der Bedingungen für eine Beschränkung des Rückgaberechts enthält der Verkaufspros-

pekt. 

 

(2) Abweichend von § 17 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ kann die Gesellschaft 

die Rückgabefrist im Fall angespannter Marktbedingungen verlängern. Eine Beschreibung 

der Möglichkeit und der Bedingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie deren ma-

ximale Dauer enthält der Verkaufsprospekt. 

 

§ 12 Rückgabebeschränkungen wurde – da eine entsprechende Regelung in § 7a neu eingefügt 

wurde – gestrichen.  

 

 

Die geänderten Bestimmungen in den „Besonderen Anlagebedingungen“ des  

 

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus 

 

lauten mit Wirkung zum 16.04.2026 wie folgt:  

 

§ 5 Anteilklassen 

 

(1) Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allge-

meinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Anleger, die Anteile er-

werben und halten dürfen, der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahme-

abschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssiche-

rungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination 

dieser Merkmale unterscheiden. Zudem können Anteilklassen für das OGAW-Sondervermögen 

gebildet werden, um illiquide Anlagen buchhalterisch zu separieren (sogenanntes „Sidepo-

cket“). Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesell-

schaft.  

(2) [….] 

 

Anteile, Ausgabe- und Rücknahmepreis,  

Rücknahme von Anteilen und Kosten 

 

§ 7 Ausgabe- und Rücknahmepreis, Gebühren 

 

(1) Die Gesellschaft wendet bei der Ermittlung des Nettoinventarwertes zur Berechnung des Aus-

gabe- und Rücknahmepreises mit Wirkung zum 8. Juni 2026 teilweises Swing Pricing an. Dies 

bedeutet, dass – ab dem 8. Juni 2026 - abweichend von § 20 Absatz 1 Satz 1 der „Allgemeinen 

Anlagebedingungen“ zusätzlich zum Nettoinventarwert der modifizierte Nettoinventarwert je 

Anteil zu berechnen ist. Hierzu wird bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ein Swing-

Faktor berücksichtigt. Der Swing-Faktor beinhaltet die durch den Netto-Überschuss an Rück-

gabe- oder Ausgabeverlangen von Anteilen verursachten Liquiditätskosten und wird in Prozent 



 

des Nettoinventarwerts des OGAW-Sondervermögens angegeben. Er wird berücksichtigt, 

wenn der Netto-Überschuss einen von der Gesellschaft festgelegten Schwellenwert überschrei-

tet. Dem Ausgabe- und Rücknahmepreis wird statt des Nettoinventarwertes je Anteil der modi-

fizierte Nettoinventarwert je Anteil zugrunde gelegt. Die Gesellschaft erläutert das Verfahren, 

nach dem der modifizierte Nettoinventarwert je Anteil berechnet wird, im Verkaufsprospekt.  

 

(2)  Es wird weder ein Ausgabeaufschlag noch ein Rücknahmeabschlag erhoben. Die Gesellschaft 

hat im Verkaufsprospekt entsprechende Angaben nach Maßgabe des § 165 Abs. 3 KAGB zu 

machen. 

 

(3)   Abweichend von § 20 Abs. 3 der "Allgemeinen Anlagebedingungen" ist Abrechnungsstichtag 

für Anteilabrufe und Rücknahmeaufträge spätestens der zweite auf den Eingang des Anteilab-

ruf- bzw. Rücknahmeauftrags folgende Wertermittlungstag.  

 

§ 7a Rückgabebeschränkung und Rückgabefrist 

 

(1) Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorübergehend anteilig beschränken („Be-

schränkung des Rückgaberechts“), wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu einem gege-

benen Wertermittlungstag mindestens 5,00 % des Nettoinventarwertes des OGAW-Sonderver-

mögens (Schwellenwert) erreichen, so dass die Anleger nur einen bestimmten Anteil ihrer An-

teile zurückgeben können. Eine Beschreibung der Möglichkeit und der Bedingungen für eine 

Beschränkung des Rückgaberechts enthält der Verkaufsprospekt. 

 

(2) Abweichend von § 17 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ kann die Gesellschaft die 

Rückgabefrist im Fall angespannter Marktbedingungen verlängern. Eine Beschreibung der 

Möglichkeit und der Bedingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie deren maximale 

Dauer enthält der Verkaufsprospekt. 

 

§ 12 Rückgabebeschränkungen wurde – da eine entsprechende Regelung in § 7a neu eingefügt 

wurde – gestrichen.  

 

 

Die geänderten Bestimmungen in den „Besonderen Anlagebedingungen“ des  

 

Allianz US Large Cap Growth  

 

lauten mit Wirkung zum 16.04.2026 wie folgt:  

 

§ 4 Anteilklassen 

 

(1) Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allge-

meinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Anleger, die Anteile er-

werben und halten dürfen, der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahme-

abschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssiche-

rungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination 

dieser Merkmale unterscheiden. Zudem können Anteilklassen für das OGAW-Sondervermögen 



 

gebildet werden, um illiquide Anlagen buchhalterisch zu separieren (sogenanntes „Sidepo-

cket“). Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesell-

schaft. 

  

(2) [….] 

 

Anteile, Ausgabe- und Rücknahmepreis,  

Rücknahme von Anteilen und Kosten 

 

§ 5 Anteile, Miteigentum 

 

(1) [….] 

 

(2) [….] 

 

(3) Abweichend von § 16 Absatz 2 Satz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ dürfen die Anteile 

von steuerbefreiten Anteilklassen nicht übertragen werden. Überträgt ein Anleger dennoch An-

teile, so ist er verpflichtet, dies der Gesellschaft innerhalb eines Monats nach dem Übertrag 

mitzuteilen. Das Recht zur Rückgabe der Anteile nur an die Gesellschaft für Rechnung des 

OGAW-Sondervermögens gemäß § 17 Absatz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ bleibt 

unberührt. 

 

(4) […] 

 

§ 6 Ausgabe- und Rücknahmepreis, Gebühren 

 

(1) Die Gesellschaft wendet bei der Ermittlung des Nettoinventarwertes zur Berechnung des Aus-

gabe- und Rücknahmepreises mit Wirkung zum 8. Juni 2026 teilweises Swing Pricing an. Dies 

bedeutet, dass – ab dem 8. Juni 2026 - abweichend von § 20 Absatz 1 Satz 1 der „Allgemeinen 

Anlagebedingungen“ zusätzlich zum Nettoinventarwert der modifizierte Nettoinventarwert je 

Anteil zu berechnen ist. Hierzu wird bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ein Swing-

Faktor berücksichtigt. Der Swing-Faktor beinhaltet die durch den Netto-Überschuss an Rück-

gabe- oder Ausgabeverlangen von Anteilen verursachten Liquiditätskosten und wird in Prozent 

des Nettoinventarwerts des OGAW-Sondervermögens angegeben. Er wird berücksichtigt, 

wenn der Netto-Überschuss einen von der Gesellschaft festgelegten Schwellenwert überschrei-

tet. Dem Ausgabe- und Rücknahmepreis wird statt des Nettoinventarwertes je Anteil der modi-

fizierte Nettoinventarwert je Anteil zugrunde gelegt. Die Gesellschaft erläutert das Verfahren, 

nach dem der modifizierte Nettoinventarwert je Anteil berechnet wird, im Verkaufsprospekt.  

 

(2) Der Ausgabeaufschlag beträgt 6,00 % des Anteilwertes und dient zur Deckung der Ausgabe-

kosten der Gesellschaft. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen 

einen niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Erhebung eines 

Ausgabeaufschlages abzusehen. Die Gesellschaft hat im Verkaufsprospekt Angaben zum Aus-

gabeaufschlag nach Maßgabe des § 165 Abs. 3 KAGB zu machen. 

 

(3) Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 



 

 

(4)   Abweichend von § 20 Abs. 3 der "Allgemeinen Anlagebedingungen" ist Abrechnungsstichtag 

für Anteilabrufe und Rücknahmeaufträge spätestens der zweite auf den Eingang des Anteilab-

ruf- bzw. Rücknahmeauftrags folgende Wertermittlungstag.  

 

§ 6a Rückgabebeschränkung und Rückgabefrist 

 

(1) Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorübergehend anteilig beschränken („Be-

schränkung des Rückgaberechts“), wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu einem gege-

benen Wertermittlungstag mindestens 5,00 % des Nettoinventarwertes des OGAW-Sonderver-

mögens (Schwellenwert) erreichen, so dass die Anleger nur einen bestimmten Anteil ihrer An-

teile zurückgeben können. Eine Beschreibung der Möglichkeit und der Bedingungen für eine 

Beschränkung des Rückgaberechts enthält der Verkaufsprospekt. 

 

(2) Abweichend von § 17 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ kann die Gesellschaft die 

Rückgabefrist im Fall angespannter Marktbedingungen verlängern. Eine Beschreibung der 

Möglichkeit und der Bedingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie deren maximale 

Dauer enthält der Verkaufsprospekt. 

 

§ 11 Rückgabebeschränkungen wurde – da eine entsprechende Regelung in § 6a neu eingefügt 

wurde – gestrichen.  

 

 

Die geänderten Bestimmungen in den „Besonderen Anlagebedingungen“ des  

 

Allianz Vermögensbildung Deutschland  

 

lauten mit Wirkung zum 16.04.2026 wie folgt:  

 

§ 4 Anteilklassen 

 

(1) Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allge-

meinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Anleger, die Anteile er-

werben und halten dürfen, der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahme-

abschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssiche-

rungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination 

dieser Merkmale unterscheiden. Zudem können Anteilklassen für das OGAW-Sondervermögen 

gebildet werden, um illiquide Anlagen buchhalterisch zu separieren (sogenanntes „Sidepo-

cket“). Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesell-

schaft.  

 

(2) [….] 

 

Anteile, Ausgabe- und Rücknahmepreis,  

Rücknahme von Anteilen und Kosten 



 

 

§ 6 Anteile, Miteigentum 

 

(1) […] 

 

(2) […] 

 

(3) Abweichend von § 16 Absatz 2 Satz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ dürfen die Anteile 

von steuerbefreiten Anteilklassen nicht übertragen werden. Überträgt ein Anleger dennoch An-

teile, so ist er verpflichtet, dies der Gesellschaft innerhalb eines Monats nach dem Übertrag 

mitzuteilen. Das Recht zur Rückgabe der Anteile nur an die Gesellschaft für Rechnung des 

OGAW-Sondervermögens gemäß § 17 Absatz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ bleibt 

unberührt. 

 

(4) […] 

 

 

§ 7 Ausgabe- und Rücknahmepreis, Gebühren 

 

(1) Die Gesellschaft wendet bei der Ermittlung des Nettoinventarwertes zur Berechnung des Aus-

gabe- und Rücknahmepreises mit Wirkung zum 8. Juni 2026 teilweises Swing Pricing an. Dies 

bedeutet, dass – ab dem 8. Juni 2026 - abweichend von § 20 Absatz 1 Satz 1 der „Allgemeinen 

Anlagebedingungen“ zusätzlich zum Nettoinventarwert der modifizierte Nettoinventarwert je 

Anteil zu berechnen ist. Hierzu wird bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ein Swing-

Faktor berücksichtigt. Der Swing-Faktor beinhaltet die durch den Netto-Überschuss an Rück-

gabe- oder Ausgabeverlangen von Anteilen verursachten Liquiditätskosten und wird in Prozent 

des Nettoinventarwerts des OGAW-Sondervermögens angegeben. Er wird berücksichtigt, 

wenn der Netto-Überschuss einen von der Gesellschaft festgelegten Schwellenwert überschrei-

tet. Dem Ausgabe- und Rücknahmepreis wird statt des Nettoinventarwertes je Anteil der modi-

fizierte Nettoinventarwert je Anteil zugrunde gelegt. Die Gesellschaft erläutert das Verfahren, 

nach dem der modifizierte Nettoinventarwert je Anteil berechnet wird, im Verkaufsprospekt.  

 

(2) Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % des Anteilwertes und dient zur Deckung der Ausgabe-

kosten der Gesellschaft. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen 

einen niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Erhebung eines 

Ausgabeaufschlages abzusehen. Die Gesellschaft hat im Verkaufsprospekt Angaben zum Aus-

gabeaufschlag nach Maßgabe des § 165 Abs. 3 KAGB zu machen. 

 

(3) Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 

 

§ 7a Rückgabebeschränkung und Rückgabefrist 

 

(1) Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorübergehend anteilig beschränken („Be-

schränkung des Rückgaberechts“), wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu einem gege-

benen Wertermittlungstag mindestens 5,00 % des Nettoinventarwertes des OGAW-Sonderver-

mögens (Schwellenwert) erreichen, so dass die Anleger nur einen bestimmten Anteil ihrer An-

teile zurückgeben können. Eine Beschreibung der Möglichkeit und der Bedingungen für eine 



 

Beschränkung des Rückgaberechts enthält der Verkaufsprospekt. 

 

(2) Abweichend von § 17 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ kann die Gesellschaft die 

Rückgabefrist im Fall angespannter Marktbedingungen verlängern. Eine Beschreibung der 

Möglichkeit und der Bedingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie deren maximale 

Dauer enthält der Verkaufsprospekt. 

 

§ 12 Rückgabebeschränkungen wurde – da eine entsprechende Regelung in § 7a neu eingefügt 

wurde – gestrichen.  

 

 

Die geänderten Bestimmungen in den „Besonderen Anlagebedingungen“ des  

 

Allianz Vermögensbildung Europa 

 

lauten mit Wirkung zum 16.04.2026 wie folgt:  

 

§ 4 Anteilklassen 

 

(1) Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allge-

meinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Anleger, die Anteile er-

werben und halten dürfen, der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahme-

abschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssiche-

rungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination 

dieser Merkmale unterscheiden. Zudem können Anteilklassen für das OGAW-Sondervermögen 

gebildet werden, um illiquide Anlagen buchhalterisch zu separieren (sogenanntes „Sidepo-

cket“). Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesell-

schaft.  

 

(2) [….] 

 

Anteile, Ausgabe- und Rücknahmepreis,  

Rücknahme von Anteilen und Kosten 

 

§ 6 Anteile, Miteigentum 

 

(1) […] 

 

(2) […] 

 

(3) Abweichend von § 16 Absatz 2 Satz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ dürfen die Anteile 

von steuerbefreiten Anteilklassen nicht übertragen werden. Überträgt ein Anleger dennoch An-

teile, so ist er verpflichtet, dies der Gesellschaft innerhalb eines Monats nach dem Übertrag 

mitzuteilen. Das Recht zur Rückgabe der Anteile nur an die Gesellschaft für Rechnung des 

OGAW-Sondervermögens gemäß § 17 Absatz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ bleibt 

unberührt. 



 

 

(4) […] 

 

§ 7 Ausgabe- und Rücknahmepreis, Gebühren 

 

(1) Die Gesellschaft wendet bei der Ermittlung des Nettoinventarwertes zur Berechnung des Aus-

gabe- und Rücknahmepreises mit Wirkung zum 8. Juni 2026 teilweises Swing Pricing an. Dies 

bedeutet, dass – ab dem 8. Juni 2026 - abweichend von § 20 Absatz 1 Satz 1 der „Allgemeinen 

Anlagebedingungen“ zusätzlich zum Nettoinventarwert der modifizierte Nettoinventarwert je 

Anteil zu berechnen ist. Hierzu wird bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ein Swing-

Faktor berücksichtigt. Der Swing-Faktor beinhaltet die durch den Netto-Überschuss an Rück-

gabe- oder Ausgabeverlangen von Anteilen verursachten Liquiditätskosten und wird in Prozent 

des Nettoinventarwerts des OGAW-Sondervermögens angegeben. Er wird berücksichtigt, 

wenn der Netto-Überschuss einen von der Gesellschaft festgelegten Schwellenwert überschrei-

tet. Dem Ausgabe- und Rücknahmepreis wird statt des Nettoinventarwertes je Anteil der modi-

fizierte Nettoinventarwert je Anteil zugrunde gelegt. Die Gesellschaft erläutert das Verfahren, 

nach dem der modifizierte Nettoinventarwert je Anteil berechnet wird, im Verkaufsprospekt.  

 

(2) Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % des Anteilwertes und dient zur Deckung der Ausgabe-

kosten der Gesellschaft. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen 

einen niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Erhebung eines 

Ausgabeaufschlages abzusehen. Die Gesellschaft hat im Verkaufsprospekt Angaben zum Aus-

gabeaufschlag nach Maßgabe des § 165 Abs. 3 KAGB zu machen. 

 

(3) Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 

 

(4) Abweichend von § 20 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ ist Abrechnungsstichtag 

für Anteilabrufe und Rücknahmeaufträge spätestens der zweite auf den Eingang des Anteilab-

ruf- bzw. Rücknahmeauftrags folgende Wertermittlungstag. 

§ 7a Rückgabebeschränkung und Rückgabefrist 

 

(1) Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorübergehend anteilig beschränken („Be-

schränkung des Rückgaberechts“), wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu einem gege-

benen Wertermittlungstag mindestens 5,00 % des Nettoinventarwertes des OGAW-Sonderver-

mögens (Schwellenwert) erreichen, so dass die Anleger nur einen bestimmten Anteil ihrer An-

teile zurückgeben können. Eine Beschreibung der Möglichkeit und der Bedingungen für eine 

Beschränkung des Rückgaberechts enthält der Verkaufsprospekt. 

 

(2) Abweichend von § 17 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ kann die Gesellschaft die 

Rückgabefrist im Fall angespannter Marktbedingungen verlängern. Eine Beschreibung der 

Möglichkeit und der Bedingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie deren maximale 

Dauer enthält der Verkaufsprospekt. 

 

§ 12 Rückgabebeschränkungen wurde – da eine entsprechende Regelung in § 7a neu eingefügt 

wurde – gestrichen.  



 

 

 

Die geänderten Bestimmungen in den „Besonderen Anlagebedingungen“ des  

 

Allianz Wachstum Euroland 

 

lauten mit Wirkung zum 16.04.2026 wie folgt:  

 

§ 4 Anteilklassen 

 

(1) Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allge-

meinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Anleger, die Anteile er-

werben und halten dürfen, der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahme-

abschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssiche-

rungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination 

dieser Merkmale unterscheiden. Zudem können Anteilklassen für das OGAW-Sondervermögen 

gebildet werden, um illiquide Anlagen buchhalterisch zu separieren (sogenanntes „Sidepo-

cket“). Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesell-

schaft.  

 

(2) [….] 

 

Anteile, Ausgabe- und Rücknahmepreis,  

Rücknahme von Anteilen und Kosten 

 

§ 6 Anteile, Miteigentum 

 

(1) […] 

 

(2) […] 

 

 

(3) Abweichend von § 16 Absatz 2 Satz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ dürfen die Anteile 

von steuerbefreiten Anteilklassen nicht übertragen werden. Überträgt ein Anleger dennoch An-

teile, so ist er verpflichtet, dies der Gesellschaft innerhalb eines Monats nach dem Übertrag mit-

zuteilen. Das Recht zur Rückgabe der Anteile nur an die Gesellschaft für Rechnung des OGAW-

Sondervermögens gemäß § 17 Absatz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ bleibt unberührt. 

 

(4) […] 

 

§ 7 Ausgabe- und Rücknahmepreis 

 

(1) Die Gesellschaft wendet bei der Ermittlung des Nettoinventarwertes zur Berechnung des Aus-

gabe- und Rücknahmepreises mit Wirkung zum 8. Juni 2026 teilweises Swing Pricing an. Dies 



 

bedeutet, dass – ab dem 8. Juni 2026 - abweichend von § 20 Absatz 1 Satz 1 der „Allgemeinen 

Anlagebedingungen“ zusätzlich zum Nettoinventarwert der modifizierte Nettoinventarwert je 

Anteil zu berechnen ist. Hierzu wird bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ein Swing-

Faktor berücksichtigt. Der Swing-Faktor beinhaltet die durch den Netto-Überschuss an Rück-

gabe- oder Ausgabeverlangen von Anteilen verursachten Liquiditätskosten und wird in Prozent 

des Nettoinventarwerts des OGAW-Sondervermögens angegeben. Er wird berücksichtigt, 

wenn der Netto-Überschuss einen von der Gesellschaft festgelegten Schwellenwert überschrei-

tet. Dem Ausgabe- und Rücknahmepreis wird statt des Nettoinventarwertes je Anteil der modi-

fizierte Nettoinventarwert je Anteil zugrunde gelegt. Die Gesellschaft erläutert das Verfahren, 

nach dem der modifizierte Nettoinventarwert je Anteil berechnet wird, im Verkaufsprospekt.  

 

(2) Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % des Anteilwertes und dient zur Deckung der Ausgabe-

kosten der Gesellschaft. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen 

einen niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Erhebung eines 

Ausgabeaufschlags abzusehen. Die Gesellschaft hat im Verkaufsprospekt Angaben zum Aus-

gabeaufschlag nach Maßgabe des § 165 Abs. 3 KAGB zu machen. 

 

(3) Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 

 

§ 7a Rückgabebeschränkung und Rückgabefrist 

 

(1) Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorübergehend anteilig beschränken („Be-

schränkung des Rückgaberechts“), wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu einem gege-

benen Wertermittlungstag mindestens 5,00 % des Nettoinventarwertes des OGAW-Sonderver-

mögens (Schwellenwert) erreichen, so dass die Anleger nur einen bestimmten Anteil ihrer An-

teile zurückgeben können. Eine Beschreibung der Möglichkeit und der Bedingungen für eine 

Beschränkung des Rückgaberechts enthält der Verkaufsprospekt. 

 

(2) Abweichend von § 17 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ kann die Gesellschaft die 

Rückgabefrist im Fall angespannter Marktbedingungen verlängern. Eine Beschreibung der 

Möglichkeit und der Bedingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie deren maximale 

Dauer enthält der Verkaufsprospekt. 

 

§ 12 Rückgabebeschränkungen wurde – da eine entsprechende Regelung in § 7a neu eingefügt 

wurde – gestrichen.  

 

 

Die geänderten Bestimmungen in den „Besonderen Anlagebedingungen“ des  

 

Allianz Wachstum Europa  

 

lauten mit Wirkung zum 16.04.2026 wie folgt:  

 

§ 4 Anteilklassen 

 

(1) Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der 



 

„Allgemeinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Anleger, die An-

teile erwerben und halten dürfen, der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rück-

nahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungs-

sicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombina-

tion dieser Merkmale unterscheiden. Zudem können Anteilklassen für das OGAW-Sonderver-

mögen gebildet werden, um illiquide Anlagen buchhalterisch zu separieren (sogenanntes „Side-

pocket“). Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesell-

schaft. 

  

(2) [….] 

 

Anteile, Ausgabe- und Rücknahmepreis,  

Rücknahme von Anteilen und Kosten 

 

§ 6 Anteile, Miteigentum 

 

(1) […] 

 

(2) […] 

 

(3) Abweichend von § 16 Absatz 2 Satz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ dürfen die Anteile 

von steuerbefreiten Anteilklassen nicht übertragen werden. Überträgt ein Anleger dennoch An-

teile, so ist er verpflichtet, dies der Gesellschaft innerhalb eines Monats nach dem Übertrag 

mitzuteilen. Das Recht zur Rückgabe der Anteile nur an die Gesellschaft für Rechnung des 

OGAW-Sondervermögens gemäß § 17 Absatz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ bleibt 

unberührt. 

 

(4) […] 

 

§ 7 Ausgabe- und Rücknahmepreis 

 

(1) Die Gesellschaft wendet bei der Ermittlung des Nettoinventarwertes zur Berechnung des Aus-

gabe- und Rücknahmepreises mit Wirkung zum 8. Juni 2026 teilweises Swing Pricing an. Dies 

bedeutet, dass – ab dem 8. Juni 2026 - abweichend von § 20 Absatz 1 Satz 1 der „Allgemeinen 

Anlagebedingungen“ zusätzlich zum Nettoinventarwert der modifizierte Nettoinventarwert je 

Anteil zu berechnen ist. Hierzu wird bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ein Swing-

Faktor berücksichtigt. Der Swing-Faktor beinhaltet die durch den Netto-Überschuss an Rück-

gabe- oder Ausgabeverlangen von Anteilen verursachten Liquiditätskosten und wird in Prozent 

des Nettoinventarwerts des OGAW-Sondervermögens angegeben. Er wird berücksichtigt, 

wenn der Netto-Überschuss einen von der Gesellschaft festgelegten Schwellenwert überschrei-

tet. Dem Ausgabe- und Rücknahmepreis wird statt des Nettoinventarwertes je Anteil der modi-

fizierte Nettoinventarwert je Anteil zugrunde gelegt. Die Gesellschaft erläutert das Verfahren, 

nach dem der modifizierte Nettoinventarwert je Anteil berechnet wird, im Verkaufsprospekt.  

 

(2) Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % des Anteilwertes und dient zur Deckung der Ausgabe-

kosten der Gesellschaft. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen 



 

einen niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Erhebung eines 

Ausgabeaufschlags abzusehen. Die Gesellschaft hat im Verkaufsprospekt Angaben zum Aus-

gabeaufschlag nach Maßgabe des § 165 Abs. 3 KAGB zu machen. 

 

(3) Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 

 

§ 7a Rückgabebeschränkung und Rückgabefrist 

 

(1) Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorübergehend anteilig beschränken („Be-

schränkung des Rückgaberechts“), wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu einem gege-

benen Wertermittlungstag mindestens 10,00 % des Nettoinventarwertes des OGAW-Sonder-

vermögens (Schwellenwert) erreichen, so dass die Anleger nur einen bestimmten Anteil ihrer 

Anteile zurückgeben können. Eine Beschreibung der Möglichkeit und der Bedingungen für eine 

Beschränkung des Rückgaberechts enthält der Verkaufsprospekt. 

 

(2) Abweichend von § 17 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ kann die Gesellschaft die 

Rückgabefrist im Fall angespannter Marktbedingungen verlängern. Eine Beschreibung der 

Möglichkeit und der Bedingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie deren maximale 

Dauer enthält der Verkaufsprospekt. 

 

§ 12 Rückgabebeschränkungen wurde – da eine entsprechende Regelung in § 7a neu eingefügt 

wurde – gestrichen.  

 

 

Die geänderten Bestimmungen in den „Besonderen Anlagebedingungen“ des  

 

Concentra 

 

lauten mit Wirkung zum 16.04.2026 wie folgt:  

 

§ 4 Anteilklassen 

 

(1) Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allge-

meinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Anleger, die Anteile er-

werben und halten dürfen, der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahme-

abschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssiche-

rungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination 

dieser Merkmale unterscheiden. Zudem können Anteilklassen für das OGAW-Sondervermögen 

gebildet werden, um illiquide Anlagen buchhalterisch zu separieren (sogenanntes „Sidepo-

cket“). Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesell-

schaft.  

 

(2) [….] 

 

Anteile, Ausgabe- und Rücknahmepreis,  

Rücknahme von Anteilen und Kosten 



 

 

§ 6 Anteile, Miteigentum 

 

(1) […] 

 

(2) […] 

 

(3) Abweichend von § 16 Absatz 2 Satz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ dürfen die Anteile 

von steuerbefreiten Anteilklassen nicht übertragen werden. Überträgt ein Anleger dennoch An-

teile, so ist er verpflichtet, dies der Gesellschaft innerhalb eines Monats nach dem Übertrag 

mitzuteilen. Das Recht zur Rückgabe der Anteile nur an die Gesellschaft für Rechnung des 

OGAW-Sondervermögens gemäß § 17 Absatz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ bleibt 

unberührt. 

 

(4) […] 

 

§ 7 Ausgabe- und Rücknahmepreis, Gebühren 

 

(1)  Die Gesellschaft wendet bei der Ermittlung des Nettoinventarwertes zur Berechnung des Aus-

gabe- und Rücknahmepreises mit Wirkung zum 8. Juni 2026 teilweises Swing Pricing an. Dies 

bedeutet, dass – ab dem 8. Juni 2026 - abweichend von § 20 Absatz 1 Satz 1 der „Allgemeinen 

Anlagebedingungen“ zusätzlich zum Nettoinventarwert der modifizierte Nettoinventarwert je 

Anteil zu berechnen ist. Hierzu wird bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ein Swing-

Faktor berücksichtigt. Der Swing-Faktor beinhaltet die durch den Netto-Überschuss an Rück-

gabe- oder Ausgabeverlangen von Anteilen verursachten Liquiditätskosten und wird in Prozent 

des Nettoinventarwerts des OGAW-Sondervermögens angegeben. Er wird berücksichtigt, 

wenn der Netto-Überschuss einen von der Gesellschaft festgelegten Schwellenwert überschrei-

tet. Dem Ausgabe- und Rücknahmepreis wird statt des Nettoinventarwertes je Anteil der modi-

fizierte Nettoinventarwert je Anteil zugrunde gelegt. Die Gesellschaft erläutert das Verfahren, 

nach dem der modifizierte Nettoinventarwert je Anteil berechnet wird, im Verkaufsprospekt.  

 

(2) Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % des Anteilwertes und dient zur Deckung der Ausgabe-

kosten der Gesellschaft. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen 

einen niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Erhebung eines 

Ausgabeaufschlages abzusehen. Die Gesellschaft hat im Verkaufsprospekt Angaben zum Aus-

gabeaufschlag nach Maßgabe des § 165 Abs. 3 KAGB zu machen. 

 

(3) Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 

 

§ 7a Rückgabebeschränkung und Rückgabefrist 

 

(1) Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorübergehend anteilig beschränken („Be-

schränkung des Rückgaberechts“), wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu einem gege-

benen Wertermittlungstag mindestens 10 % des Nettoinventarwertes des OGAW-Sonderver-

mögens (Schwellenwert) erreichen, so dass die Anleger nur einen bestimmten Anteil ihrer An-

teile zurückgeben können. Eine Beschreibung der Möglichkeit und der Bedingungen für eine 



 

Beschränkung des Rückgaberechts enthält der Verkaufsprospekt. 

 

(2) Abweichend von § 17 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ kann die Gesellschaft die 

Rückgabefrist im Fall angespannter Marktbedingungen verlängern. Eine Beschreibung der 

Möglichkeit und der Bedingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie deren maximale 

Dauer enthält der Verkaufsprospekt. 

 

§ 12 Rückgabebeschränkungen wurde – da eine entsprechende Regelung in § 7a neu eingefügt 

wurde – gestrichen.  

 

 

Die geänderten Bestimmungen in den „Besonderen Anlagebedingungen“ des  

 

Convest 21 VL  

 

lauten mit Wirkung zum 16.04.2026 wie folgt:  

 

§ 4 Anteilklassen 

 

(1) Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allge-

meinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Anleger, die Anteile er-

werben und halten dürfen, der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahme-

abschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssiche-

rungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination 

dieser Merkmale unterscheiden. Zudem können Anteilklassen für das OGAW-Sondervermögen 

gebildet werden, um illiquide Anlagen buchhalterisch zu separieren (sogenanntes „Sidepo-

cket“). Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesell-

schaft. 

  

(2) [….] 

 

Anteile, Ausgabe- und Rücknahmepreis,  

Rücknahme von Anteilen und Kosten 

 

§ 5 Anteile, Miteigentum 

 

(1) […] 

 

(2) […] 

 

(3) Abweichend von § 16 Absatz 2 Satz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ dürfen die Anteile 

von steuerbefreiten Anteilklassen nicht übertragen werden. Überträgt ein Anleger dennoch An-

teile, so ist er verpflichtet, dies der Gesellschaft innerhalb eines Monats nach dem Übertrag 

mitzuteilen. Das Recht zur Rückgabe der Anteile nur an die Gesellschaft für Rechnung des 



 

OGAW-Sondervermögens gemäß § 17 Absatz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ bleibt 

unberührt. 

 

(4) […] 

§ 6 

Ausgabe- und Rücknahmepreis, Gebühren 

 

(1) Die Gesellschaft wendet bei der Ermittlung des Nettoinventarwertes zur Berechnung des Aus-

gabe- und Rücknahmepreises mit Wirkung zum 8. Juni 2026 teilweises Swing Pricing an. Dies 

bedeutet, dass – ab dem 8. Juni 2026 - abweichend von § 20 Absatz 1 Satz 1 der „Allgemeinen 

Anlagebedingungen“ zusätzlich zum Nettoinventarwert der modifizierte Nettoinventarwert je 

Anteil zu berechnen ist. Hierzu wird bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ein Swing-

Faktor berücksichtigt. Der Swing-Faktor beinhaltet die durch den Netto-Überschuss an Rück-

gabe- oder Ausgabeverlangen von Anteilen verursachten Liquiditätskosten und wird in Prozent 

des Nettoinventarwerts des OGAW-Sondervermögens angegeben. Er wird berücksichtigt, 

wenn der Netto-Überschuss einen von der Gesellschaft festgelegten Schwellenwert überschrei-

tet. Dem Ausgabe- und Rücknahmepreis wird statt des Nettoinventarwertes je Anteil der modi-

fizierte Nettoinventarwert je Anteil zugrunde gelegt. Die Gesellschaft erläutert das Verfahren, 

nach dem der modifizierte Nettoinventarwert je Anteil berechnet wird, im Verkaufsprospekt.  

 

(2) Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % des Anteilwertes und dient zur Deckung der Ausgabe-

kosten der Gesellschaft. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen einen 

niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Erhebung eines Ausga-

beaufschlages abzusehen. Die Gesellschaft hat im Verkaufsprospekt Angaben zum Ausgabe-

aufschlag nach Maßgabe des § 165 Abs. 3 KAGB zu machen.  

(3) Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben.  

(4) Abweichend von der Regelung des § 20 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ ist der 

Abrechnungsstichtag für Anteilabrufe und Rücknahmeaufträge spätestens der dem Eingang des 

Anteilsabrufs- bzw. Rücknahmeauftrags folgende übernächste Wertermittlungstag.  

§ 6a Rückgabebeschränkung und Rückgabefrist 

 

(1) Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorübergehend anteilig beschränken („Be-

schränkung des Rückgaberechts“), wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu einem gege-

benen Wertermittlungstag mindestens 5,00 % des Nettoinventarwertes des OGAW-Sonderver-

mögens (Schwellenwert) erreichen, so dass die Anleger nur einen bestimmten Anteil ihrer An-

teile zurückgeben können. Eine Beschreibung der Möglichkeit und der Bedingungen für eine 

Beschränkung des Rückgaberechts enthält der Verkaufsprospekt. 

 

(2) Abweichend von § 17 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ kann die Gesellschaft die 

Rückgabefrist im Fall angespannter Marktbedingungen verlängern. Eine Beschreibung der 

Möglichkeit und der Bedingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie deren maximale 

Dauer enthält der Verkaufsprospekt. 

 



 

§ 10 Rückgabebeschränkungen wurde – da eine entsprechende Regelung in § 6a neu eingefügt 

wurde – gestrichen.  

 

 

Die geänderten Bestimmungen in den „Besonderen Anlagebedingungen“ des  

 

FONDAK 

 

lauten mit Wirkung zum 16.04.2026 wie folgt:  

 

§ 4 Anlagegrenzen und Mindestausschlusskriterien 

 

(1) [….] 

 

(2) [….] 

 

(20) Die Gesellschaft wendet für das OGAW-Sondervermögen Mindestausschlusskriterien an und 

investiert nicht - weder mittelbar noch unmittelbar - in Wertpapiere von Unternehmen,  

 

- die schwere Verstöße gegen Prinzipien und Leitsätze wie die Prinzipien des UN Global 

Compact, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien 

der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte begehen,  

 

- die umstrittene Waffen3 (z.B. Atomwaffen außerhalb des Nuklearen Nichtverbreitungs-

vertrages (auch „Atomwaffensperrvertrag“ genannt), Antipersonenminen, Streumuni-

tion, chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes Uran und weißer Phos-

phor) entwickeln, herstellen, verwenden, warten, zum Verkauf anbieten, vertreiben, la-

gern oder transportieren,   

 

- die mehr als 10 % ihrer Erträge aus dem Abbau von Kraftwerkskohle erzielen,   

 

- die im Versorgungssektor tätig sind und mehr als 20 % ihrer Erträge mit Kohle erzie-

len,  

 

- die an der Tabakproduktion beteiligt sind oder mehr als 5,00 % ihrer Erträge aus dem 

Vertrieb von Tabak erzielen. 

 

Direktinvestitionen in staatliche Emittenten mit einem unzureichenden Freedom House Index sind 

ausgeschlossen. Ein unzureichender Freedom House Index liegt dann vor, wenn die betreffende 

Jurisdiktion im Freedom House Index (Global Freedom Scores) als „nicht frei“ bewertet wird. Weitere 

diesbezügliche Informationen sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.  

 
3 Der Begriff „umstrittene Waffen“ bezeichnet somit die im Sinne der internationalen Verträge und Übereinkommen, der  

Grundsätze der Vereinten Nationen und, soweit anwendbar, der innerstaatlichen Rechtsvorschriften definierten umstrittenen 

Waffen. 



 

 

§ 6 Anteilklassen 

 

(1) Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allge-

meinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Anleger, die Anteile er-

werben und halten dürfen, der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahme-

abschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssiche-

rungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination 

dieser Merkmale unterscheiden. Zudem können Anteilklassen für das OGAW-Sondervermögen 

gebildet werden, um illiquide Anlagen buchhalterisch zu separieren (sogenanntes „Sidepo-

cket“). Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesell-

schaft.  

 

(2) [….] 

 

Anteile, Ausgabe- und Rücknahmepreis,  

Rücknahme von Anteilen und Kosten 

 

§ 7 Anteile, Miteigentum 

 

(1) […] 

 

(2) […] 

 

(3) Abweichend von § 16 Absatz 2 Satz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ dürfen die Anteile 

von steuerbefreiten Anteilklassen nicht übertragen werden. Überträgt ein Anleger dennoch An-

teile, so ist er verpflichtet, dies der Gesellschaft innerhalb eines Monats nach dem Übertrag 

mitzuteilen. Das Recht zur Rückgabe der Anteile nur an die Gesellschaft für Rechnung des 

OGAW-Sondervermögens gemäß § 17 Absatz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ bleibt 

unberührt. 

 

(4) […] 

§ 8 

Ausgabe- und Rücknahmepreis, Gebühren 

(1) Die Gesellschaft wendet bei der Ermittlung des Nettoinventarwertes zur Berechnung des Aus-

gabe- und Rücknahmepreises mit Wirkung zum 8. Juni 2026 teilweises Swing Pricing an. Dies 

bedeutet, dass – ab dem 8. Juni 2026 - abweichend von § 20 Absatz 1 Satz 1 der „Allgemeinen 

Anlagebedingungen“ zusätzlich zum Nettoinventarwert der modifizierte Nettoinventarwert je An-

teil zu berechnen ist. Hierzu wird bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ein Swing-

Faktor berücksichtigt. Der Swing-Faktor beinhaltet die durch den Netto-Überschuss an Rück-

gabe- oder Ausgabeverlangen von Anteilen verursachten Liquiditätskosten und wird in Prozent 

des Nettoinventarwerts des OGAW-Sondervermögens angegeben. Er wird berücksichtigt, wenn 

der Netto-Überschuss einen von der Gesellschaft festgelegten Schwellenwert überschreitet. 



 

Dem Ausgabe- und Rücknahmepreis wird statt des Nettoinventarwertes je Anteil der modifizierte 

Nettoinventarwert je Anteil zugrunde gelegt. Die Gesellschaft erläutert das Verfahren, nach dem 

der modifizierte Nettoinventarwert je Anteil berechnet wird, im Verkaufsprospekt.  

(2) Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % des Anteilwertes und dient zur Deckung der Ausgabe-

kosten der Gesellschaft. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen einen 

niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Erhebung eines Ausga-

beaufschlages abzusehen. Die Gesellschaft hat im Verkaufsprospekt Angaben zum Ausgabe-

aufschlag nach Maßgabe des § 165 Abs. 3 KAGB zu machen. 

(3) Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben.  

§ 8a Rückgabebeschränkung und Rückgabefrist 

 

(1) Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorübergehend anteilig beschränken („Be-

schränkung des Rückgaberechts“), wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu einem gege-

benen Wertermittlungstag mindestens 5,00 % des Nettoinventarwertes des OGAW-Sonderver-

mögens (Schwellenwert) erreichen, so dass die Anleger nur einen bestimmten Anteil ihrer An-

teile zurückgeben können. Eine Beschreibung der Möglichkeit und der Bedingungen für eine 

Beschränkung des Rückgaberechts enthält der Verkaufsprospekt. 

 

(2) Abweichend von § 17 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ kann die Gesellschaft die 

Rückgabefrist im Fall angespannter Marktbedingungen verlängern. Eine Beschreibung der 

Möglichkeit und der Bedingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie deren maximale 

Dauer enthält der Verkaufsprospekt. 

 

§ 12 Rückgabebeschränkungen wurde – da eine entsprechende Regelung in § 8a neu eingefügt 

wurde – gestrichen.  

 

 

Die geänderten Bestimmungen in den „Besonderen Anlagebedingungen“ des  

 

FONDIS 

 

lauten mit Wirkung zum 16.04.2026 wie folgt:  

 

§ 4 Anteilklassen 

 

(1) Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allge-

meinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Anleger, die Anteile er-

werben und halten dürfen, der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahme-

abschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssiche-

rungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination 

dieser Merkmale unterscheiden. Zudem können Anteilklassen für das OGAW-Sondervermögen 

gebildet werden, um illiquide Anlagen buchhalterisch zu separieren (sogenanntes 



 

„Sidepocket“). Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der 

Gesellschaft. 

  

(2) [….] 

 

Anteile, Ausgabe- und Rücknahmepreis,  

Rücknahme von Anteilen und Kosten 

 

§ 5 Anteile, Miteigentum 

 

(1) […] 

 

(2) […] 

 

(3) Abweichend von § 16 Absatz 2 Satz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ dürfen die Anteile 

von steuerbefreiten Anteilklassen nicht übertragen werden. Überträgt ein Anleger dennoch An-

teile, so ist er verpflichtet, dies der Gesellschaft innerhalb eines Monats nach dem Übertrag 

mitzuteilen. Das Recht zur Rückgabe der Anteile nur an die Gesellschaft für Rechnung des 

OGAW-Sondervermögens gemäß § 17 Absatz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ bleibt 

unberührt. 

 

(4) […] 

§ 6 

Ausgabe- und Rücknahmepreis, Gebühren 

(1) Die Gesellschaft wendet bei der Ermittlung des Nettoinventarwertes zur Berechnung des Aus-

gabe- und Rücknahmepreises mit Wirkung zum 8. Juni 2026 teilweises Swing Pricing an. Dies 

bedeutet, dass – ab dem 8. Juni 2026 - abweichend von § 20 Absatz 1 Satz 1 der „Allgemeinen 

Anlagebedingungen“ zusätzlich zum Nettoinventarwert der modifizierte Nettoinventarwert je 

Anteil zu berechnen ist. Hierzu wird bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ein Swing-

Faktor berücksichtigt. Der Swing-Faktor beinhaltet die durch den Netto-Überschuss an Rück-

gabe- oder Ausgabeverlangen von Anteilen verursachten Liquiditätskosten und wird in Prozent 

des Nettoinventarwerts des OGAW-Sondervermögens angegeben. Er wird berücksichtigt, 

wenn der Netto-Überschuss einen von der Gesellschaft festgelegten Schwellenwert überschrei-

tet. Dem Ausgabe- und Rücknahmepreis wird statt des Nettoinventarwertes je Anteil der modi-

fizierte Nettoinventarwert je Anteil zugrunde gelegt. Die Gesellschaft erläutert das Verfahren, 

nach dem der modifizierte Nettoinventarwert je Anteil berechnet wird, im Verkaufsprospekt.  

 

(2) Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % des Anteilwertes und dient zur Deckung der Ausgabe-

kosten der Gesellschaft. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen einen 

niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Erhebung eines Ausga-

beaufschlages abzusehen. Die Gesellschaft hat im Verkaufsprospekt Angaben zum Ausgabe-

aufschlag nach Maßgabe des § 165 Abs. 3 KAGB zu machen.  



 

(3) Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben.  

(4) Abweichend von der Regelung des § 20 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ ist der 

Abrechnungsstichtag für Anteilabrufe und Rücknahmeaufträge spätestens der dem Eingang des 

Anteilsabrufs- bzw. Rücknahmeauftrags folgende übernächste Wertermittlungstag.  

§ 6a Rückgabebeschränkung und Rückgabefrist 

 

(1) Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorübergehend anteilig beschränken („Be-

schränkung des Rückgaberechts“), wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu einem gege-

benen Wertermittlungstag mindestens 5,00 % des Nettoinventarwertes des OGAW-Sonderver-

mögens (Schwellenwert) erreichen, so dass die Anleger nur einen bestimmten Anteil ihrer An-

teile zurückgeben können. Eine Beschreibung der Möglichkeit und der Bedingungen für eine 

Beschränkung des Rückgaberechts enthält der Verkaufsprospekt. 

 

(2) Abweichend von § 17 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ kann die Gesellschaft die 

Rückgabefrist im Fall angespannter Marktbedingungen verlängern. Eine Beschreibung der 

Möglichkeit und der Bedingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie deren maximale 

Dauer enthält der Verkaufsprospekt. 

 

§ 10 Rückgabebeschränkungen wurde – da eine entsprechende Regelung in § 6a neu eingefügt 

wurde – gestrichen.  

 

 

Die geänderten Bestimmungen in den „Besonderen Anlagebedingungen“ des  

 

FONDRA 

 

lauten mit Wirkung zum 16.04.2026 wie folgt:  

 

ANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGEGRENZEN 

§ 1 

Anlageziel und -strategie 

(1) Ziel der Anlagepolitik des OGAW-Sondervermögens ist es, Vermögenszuwachs und Ertrag 

durch Anlagen in verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanlei-

hen in- und ausländischer Aussteller sowie Aktien deutscher Aussteller im Einklang mit den 

seitens des OGAW-Sondervermögens beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkma-

len zu generieren. 

 

(2) [….] 

 

(3) [….] 



 

 

§ 5 Anteilklassen 

 

(1) Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allge-

meinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Anleger, die Anteile er-

werben und halten dürfen, der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahme-

abschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssiche-

rungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination 

dieser Merkmale unterscheiden. Zudem können Anteilklassen für das OGAW-Sondervermögen 

gebildet werden, um illiquide Anlagen buchhalterisch zu separieren (sogenanntes „Sidepo-

cket“). Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesell-

schaft.  

 

(2) [….] 

 

ANTEILE, AUSGABE- UND RÜCKNAHMEPREIS,  

RÜCKNAHME VON ANTEILEN UND KOSTEN 

 

§ 7 

Ausgabe- und Rücknahmepreis, Gebühren 

 

(1) Die Gesellschaft wendet bei der Ermittlung des Nettoinventarwertes zur Berechnung des Aus-

gabe- und Rücknahmepreises mit Wirkung zum 8. Juni 2026 teilweises Swing Pricing an. Dies 

bedeutet, dass – ab dem 8. Juni 2026 - abweichend von § 20 Absatz 1 Satz 1 der „Allgemeinen 

Anlagebedingungen“ zusätzlich zum Nettoinventarwert der modifizierte Nettoinventarwert je 

Anteil zu berechnen ist. Hierzu wird bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ein Swing-

Faktor berücksichtigt. Der Swing-Faktor beinhaltet die durch den Netto-Überschuss an Rück-

gabe- oder Ausgabeverlangen von Anteilen verursachten Liquiditätskosten und wird in Prozent 

des Nettoinventarwerts des OGAW-Sondervermögens angegeben. Er wird berücksichtigt, 

wenn der Netto-Überschuss einen von der Gesellschaft festgelegten Schwellenwert überschrei-

tet. Dem Ausgabe- und Rücknahmepreis wird statt des Nettoinventarwertes je Anteil der modi-

fizierte Nettoinventarwert je Anteil zugrunde gelegt. Die Gesellschaft erläutert das Verfahren, 

nach dem der modifizierte Nettoinventarwert je Anteil berechnet wird, im Verkaufsprospekt.  

 

(2) Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % des Anteilwertes und dient zur Deckung der Ausgabe-

kosten der Gesellschaft. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklasse einen 

niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Erhebung eines Ausga-

beaufschlages abzusehen. Die Gesellschaft hat im Verkaufsprospekt Angaben zum Ausgabe-

aufschlag nach Maßgabe des § 165 Abs. 3 KAGB zu machen.  

(3) Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben.  

§ 7a Rückgabebeschränkung und Rückgabefrist 

 

(1) Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorübergehend anteilig beschränken („Be-

schränkung des Rückgaberechts“), wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu einem 



 

gegebenen Wertermittlungstag mindestens 5,00 % des Nettoinventarwertes des OGAW-Son-

dervermögens (Schwellenwert) erreichen, so dass die Anleger nur einen bestimmten Anteil ih-

rer Anteile zurückgeben können. Eine Beschreibung der Möglichkeit und der Bedingungen für 

eine Beschränkung des Rückgaberechts enthält der Verkaufsprospekt. 

 

(2) Abweichend von § 17 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ kann die Gesellschaft die 

Rückgabefrist im Fall angespannter Marktbedingungen verlängern. Eine Beschreibung der 

Möglichkeit und der Bedingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie deren maximale 

Dauer enthält der Verkaufsprospekt. 

 

§ 11 Rückgabebeschränkungen wurde – da eine entsprechende Regelung in § 7a neu eingefügt 

wurde – gestrichen.  

 

 

Die geänderten Bestimmungen in den „Besonderen Anlagebedingungen“ des  

 

INDUSTRIA  

 

lauten mit Wirkung zum 16.04.2026 wie folgt:  

 

 

§ 4 Anteilklassen 

 

(1) Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allge-

meinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Anleger, die Anteile er-

werben und halten dürfen, der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahme-

abschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssiche-

rungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination 

dieser Merkmale unterscheiden. Zudem können Anteilklassen für das OGAW-Sondervermögen 

gebildet werden, um illiquide Anlagen buchhalterisch zu separieren (sogenanntes „Sidepo-

cket“). Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesell-

schaft.  

 

(2) [….] 

 

Anteile, Ausgabe- und Rücknahmepreis,  

Rücknahme von Anteilen und Kosten 

 

§ 5 Anteile, Miteigentum 

 

(1) […] 

 

(2) […] 

 

(3) Abweichend von § 16 Absatz 2 Satz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ dürfen die Anteile 

von steuerbefreiten Anteilklassen nicht übertragen werden. Überträgt ein Anleger dennoch 



 

Anteile, so ist er verpflichtet, dies der Gesellschaft innerhalb eines Monats nach dem Übertrag 

mitzuteilen. Das Recht zur Rückgabe der Anteile nur an die Gesellschaft für Rechnung des 

OGAW-Sondervermögens gemäß § 17 Absatz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ bleibt 

unberührt. 

 

(4) […] 

 

§ 7 Ausgabe- und Rücknahmepreis, Gebühren 

 

(1) Die Gesellschaft wendet bei der Ermittlung des Nettoinventarwertes zur Berechnung des Aus-

gabe- und Rücknahmepreises mit Wirkung zum 8. Juni 2026 teilweises Swing Pricing an. Dies 

bedeutet, dass – ab dem 8. Juni 2026 - abweichend von § 20 Absatz 1 Satz 1 der „Allgemeinen 

Anlagebedingungen“ zusätzlich zum Nettoinventarwert der modifizierte Nettoinventarwert je 

Anteil zu berechnen ist. Hierzu wird bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ein Swing-

Faktor berücksichtigt. Der Swing-Faktor beinhaltet die durch den Netto-Überschuss an Rück-

gabe- oder Ausgabeverlangen von Anteilen verursachten Liquiditätskosten und wird in Prozent 

des Nettoinventarwerts des OGAW-Sondervermögens angegeben. Er wird berücksichtigt, 

wenn der Netto-Überschuss einen von der Gesellschaft festgelegten Schwellenwert überschrei-

tet. Dem Ausgabe- und Rücknahmepreis wird statt des Nettoinventarwertes je Anteil der modi-

fizierte Nettoinventarwert je Anteil zugrunde gelegt. Die Gesellschaft erläutert das Verfahren, 

nach dem der modifizierte Nettoinventarwert je Anteil berechnet wird, im Verkaufsprospekt.  

 

(2) Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % des Anteilwertes und dient zur Deckung der Ausgabe-

kosten der Gesellschaft. Dies gilt nicht für die sowohl im Verkaufsprospekt als auch im Jahres- 

und Halbjahresbericht als „S-Anteilklasse“ bezeichneten Anteilklassen; für diese beträgt der 

Ausgabeaufschlag 9,00 % des Anteilwertes. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder meh-

rere Anteilklassen einen niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der 

Erhebung eines Ausgabeaufschlages abzusehen. Die Gesellschaft hat im Verkaufsprospekt 

Angaben zum Ausgabeaufschlag nach Maßgabe des § 165 Absatz 3 KAGB zu machen. 

 

(3) Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 

 

§ 7a Rückgabebeschränkung und Rückgabefrist 

 

(1) Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorübergehend anteilig beschränken („Be-

schränkung des Rückgaberechts“), wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu einem gege-

benen Wertermittlungstag mindestens 10 % des Nettoinventarwertes des OGAW-Sonderver-

mögens (Schwellenwert) erreichen, so dass die Anleger nur einen bestimmten Anteil ihrer An-

teile zurückgeben können. Eine Beschreibung der Möglichkeit und der Bedingungen für eine 

Beschränkung des Rückgaberechts enthält der Verkaufsprospekt. 

 

(2) Abweichend von § 17 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ kann die Gesellschaft die 

Rückgabefrist im Fall angespannter Marktbedingungen verlängern. Eine Beschreibung der Mög-

lichkeit und der Bedingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie deren maximale Dauer 

enthält der Verkaufsprospekt. 

 



 

§ 12 Rückgabebeschränkungen wurde – da eine entsprechende Regelung in § 7a neu eingefügt 

wurde – gestrichen.  

 

 

Die geänderten Bestimmungen in den „Besonderen Anlagebedingungen“ des  

 

Kapital Plus 

 

lauten mit Wirkung zum 16.04.2026 wie folgt:  

 

 

§ 5 Anteilklassen 

 

(1) Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allgemei-

nen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Anleger, die Anteile erwerben 

und halten dürfen, der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, 

der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäf-

ten, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale 

unterscheiden. Zudem können Anteilklassen für das OGAW-Sondervermögen gebildet werden, 

um illiquide Anlagen buchhalterisch zu separieren (sogenanntes „Sidepocket“). Die Bildung von 

Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft.  

 

(2) [….] 

 

Anteile, Ausgabe- und Rücknahmepreis,  

Rücknahme von Anteilen und Kosten 

 

§ 7 Ausgabe- und Rücknahmepreis, Gebühren 

 

(1) Die Gesellschaft wendet bei der Ermittlung des Nettoinventarwertes zur Berechnung des Aus-

gabe- und Rücknahmepreises mit Wirkung zum 8. Juni 2026 teilweises Swing Pricing an. Dies 

bedeutet, dass – ab dem 8. Juni 2026 - abweichend von § 20 Absatz 1 Satz 1 der „Allgemeinen 

Anlagebedingungen“ zusätzlich zum Nettoinventarwert der modifizierte Nettoinventarwert je 

Anteil zu berechnen ist. Hierzu wird bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ein Swing-

Faktor berücksichtigt. Der Swing-Faktor beinhaltet die durch den Netto-Überschuss an Rück-

gabe- oder Ausgabeverlangen von Anteilen verursachten Liquiditätskosten und wird in Prozent 

des Nettoinventarwerts des OGAW-Sondervermögens angegeben. Er wird berücksichtigt, 

wenn der Netto-Überschuss einen von der Gesellschaft festgelegten Schwellenwert überschrei-

tet. Dem Ausgabe- und Rücknahmepreis wird statt des Nettoinventarwertes je Anteil der modi-

fizierte Nettoinventarwert je Anteil zugrunde gelegt. Die Gesellschaft erläutert das Verfahren, 

nach dem der modifizierte Nettoinventarwert je Anteil berechnet wird, im Verkaufsprospekt.  

 

(2) Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % des Anteilwertes und dient zur Deckung der Ausgabe-

kosten der Gesellschaft. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere dieser Anteilklas-

sen einen niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Erhebung 



 

eines Ausgabeaufschlages abzusehen. Die Gesellschaft hat im Verkaufsprospekt Angaben 

zum Ausgabeaufschlag nach Maßgabe des § 165 Abs. 3 KAGB zu machen. 

 

(3) Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 

 

§ 7a Rückgabebeschränkung und Rückgabefrist 

(1) Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorübergehend anteilig beschränken („Be-

schränkung des Rückgaberechts“), wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu einem gege-

benen Wertermittlungstag mindestens 5,00 % des Nettoinventarwertes des OGAW-Sonderver-

mögens (Schwellenwert) erreichen, so dass die Anleger nur einen bestimmten Anteil ihrer An-

teile zurückgeben können. Eine Beschreibung der Möglichkeit und der Bedingungen für eine 

Beschränkung des Rückgaberechts enthält der Verkaufsprospekt. 

 

(2) Abweichend von § 17 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ kann die Gesellschaft die 

Rückgabefrist im Fall angespannter Marktbedingungen verlängern. Eine Beschreibung der 

Möglichkeit und der Bedingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie deren maximale 

Dauer enthält der Verkaufsprospekt. 

§ 12 Rückgabebeschränkungen wurde – da eine entsprechende Regelung in § 7a neu eingefügt 

wurde – gestrichen.  

 

 

Die geänderten Bestimmungen in den „Besonderen Anlagebedingungen“ des  

 

NÜRNBERGER Euroland A  

 

lauten mit Wirkung zum 16.04.2026 wie folgt:  

 

 

§ 5 Anteilklassen 

 

(1) Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allge-

meinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Anleger, die Anteile er-

werben und halten dürfen, der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahme-

abschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssiche-

rungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination 

dieser Merkmale unterscheiden. Zudem können Anteilklassen für das OGAW-Sondervermögen 

gebildet werden, um illiquide Anlagen buchhalterisch zu separieren (sogenanntes „Sidepo-

cket“). Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesell-

schaft.  

 

(2) [….] 

 

Anteile, Ausgabe- und Rücknahmepreis,  

Rücknahme von Anteilen und Kosten 



 

 

§ 6 Anteile, Miteigentum 

 

(1) […] 

 

(2) […] 

 

(3) Abweichend von § 16 Absatz 2 Satz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ dürfen die Anteile 

von steuerbefreiten Anteilklassen nicht übertragen werden. Überträgt ein Anleger dennoch An-

teile, so ist er verpflichtet, dies der Gesellschaft innerhalb eines Monats nach dem Übertrag 

mitzuteilen. Das Recht zur Rückgabe der Anteile nur an die Gesellschaft für Rechnung des 

OGAW-Sondervermögens gemäß § 17 Absatz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ bleibt 

unberührt. 

 

(4) […] 

§ 7 

Ausgabe- und Rücknahmepreis, Gebühren 

(1) Die Gesellschaft wendet bei der Ermittlung des Nettoinventarwertes zur Berechnung des Aus-

gabe- und Rücknahmepreises mit Wirkung zum 8. Juni 2026 teilweises Swing Pricing an. Dies 

bedeutet, dass – ab dem 8. Juni 2026 - abweichend von § 20 Absatz 1 Satz 1 der „Allgemeinen 

Anlagebedingungen“ zusätzlich zum Nettoinventarwert der modifizierte Nettoinventarwert je 

Anteil zu berechnen ist. Hierzu wird bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ein Swing-

Faktor berücksichtigt. Der Swing-Faktor beinhaltet die durch den Netto-Überschuss an Rück-

gabe- oder Ausgabeverlangen von Anteilen verursachten Liquiditätskosten und wird in Prozent 

des Nettoinventarwerts des OGAW-Sondervermögens angegeben. Er wird berücksichtigt, 

wenn der Netto-Überschuss einen von der Gesellschaft festgelegten Schwellenwert überschrei-

tet. Dem Ausgabe- und Rücknahmepreis wird statt des Nettoinventarwertes je Anteil der modi-

fizierte Nettoinventarwert je Anteil zugrunde gelegt. Die Gesellschaft erläutert das Verfahren, 

nach dem der modifizierte Nettoinventarwert je Anteil berechnet wird, im Verkaufsprospekt.  

 

(2) Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % des Anteilwertes und dient zur Deckung der Ausgabe-

kosten der Gesellschaft. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen 

einen niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Erhebung eines 

Ausgabeaufschlages abzusehen. Die Gesellschaft hat im Verkaufsprospekt Angaben zum Aus-

gabeaufschlag nach Maßgabe des § 165 Abs. 3 KAGB zu machen.  

(3) Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben.  

§ 7a Rückgabebeschränkung und Rückgabefrist 

 

(1) Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorübergehend anteilig beschränken („Be-

schränkung des Rückgaberechts“), wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu einem gege-

benen Wertermittlungstag mindestens 5,00 % des Nettoinventarwertes des OGAW-



 

Sondervermögens (Schwellenwert) erreichen, so dass die Anleger nur einen bestimmten Anteil 

ihrer Anteile zurückgeben können. Eine Beschreibung der Möglichkeit und der Bedingungen für 

eine Beschränkung des Rückgaberechts enthält der Verkaufsprospekt. 

 

(2) Abweichend von § 17 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ kann die Gesellschaft die 

Rückgabefrist im Fall angespannter Marktbedingungen verlängern. Eine Beschreibung der 

Möglichkeit und der Bedingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie deren maximale 

Dauer enthält der Verkaufsprospekt. 

 

§ 11 Rückgabebeschränkungen wurde – da eine entsprechende Regelung in § 7a neu eingefügt 

wurde – gestrichen.  

 

 

Die geänderten Bestimmungen in den „Besonderen Anlagebedingungen“ des  

 

PremiumMandat Konservativ 

 

lauten mit Wirkung zum 16.04.2026 wie folgt:  

 

ANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGEGRENZEN 

§ 1 

Anlageziel und -strategie 

(1) Ziel der Anlagepolitik des OGAW-Sondervermögens ist es, auf langfristige Sicht eine über-

durchschnittliche Rendite bezogen auf ein fiktives, aus internationalen Aktien und Euro- Schuld-

verschreibungen mit durchschnittlich mittelfristiger Laufzeit bestehendes Portfolio im Rahmen 

der Anlagepolitik sowie im Einklang mit den seitens des OGAW-Sondervermögens beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu erwirtschaften. 

 

(2) [….] 

 

 

(3) [….] 

 

§ 5 Anteilklassen 

 

(1) Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allge-

meinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Anleger, die Anteile er-

werben und halten dürfen, der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahme-

abschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssiche-

rungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination 



 

dieser Merkmale unterscheiden. Zudem können Anteilklassen für das OGAW-Sondervermögen 

gebildet werden, um illiquide Anlagen buchhalterisch zu separieren (sogenanntes „Sidepo-

cket“). Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesell-

schaft.  

 

(2) [….] 

Anteile, Ausgabe- und Rücknahmepreis,  

Rücknahme von Anteilen und Kosten 

 

§ 6 Anteile, Miteigentum 

 

(1) Die Anteilinhaber sind an den jeweiligen Vermögensgegenständen des OGAW-Sondervermö-

gens in Höhe ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. 

 

(2) Die Rechte der Anteilinhaber des OGAW-Sondervermögens werden ausschließlich in Globalur-

kunden verbrieft, die bei einer Wertpapiersammelbank verwahrt werden. Ein Anspruch auf Aus-

lieferung einzelner Anteile besteht nicht. 

 

 

§ 7 Ausgabe- und Rücknahmepreis, Gebühren 

 

(1) Die Gesellschaft wendet bei der Ermittlung des Nettoinventarwertes zur Berechnung des Aus-

gabe- und Rücknahmepreises mit Wirkung zum 8. Juni 2026 teilweises Swing Pricing an. Dies 

bedeutet, dass – ab dem 8. Juni 2026 - abweichend von § 20 Absatz 1 Satz 1 der „Allgemeinen 

Anlagebedingungen“ zusätzlich zum Nettoinventarwert der modifizierte Nettoinventarwert je 

Anteil zu berechnen ist. Hierzu wird bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ein Swing-

Faktor berücksichtigt. Der Swing-Faktor beinhaltet die durch den Netto-Überschuss an Rück-

gabe- oder Ausgabeverlangen von Anteilen verursachten Liquiditätskosten und wird in Prozent 

des Nettoinventarwerts des OGAW-Sondervermögens angegeben. Er wird berücksichtigt, 

wenn der Netto-Überschuss einen von der Gesellschaft festgelegten Schwellenwert überschrei-

tet. Dem Ausgabe- und Rücknahmepreis wird statt des Nettoinventarwertes je Anteil der modi-

fizierte Nettoinventarwert je Anteil zugrunde gelegt. Die Gesellschaft erläutert das Verfahren, 

nach dem der modifizierte Nettoinventarwert je Anteil berechnet wird, im Verkaufsprospekt.  

 

(2) Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % des Anteilwertes und dient zur Deckung der Ausgabe-

kosten der Gesellschaft. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen 

einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Erhebung eines Ausgabeauf-

schlages abzusehen. Die Gesellschaft hat im Verkaufsprospekt Angaben zum Ausgabeauf-

schlag nach Maßgabe des § 165 Abs. 3 KAGB zu machen. 

 

(3) Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 

 

§ 7a Rückgabebeschränkung und Rückgabefrist 

 

(1) Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorübergehend anteilig beschränken 



 

(„Beschränkung des Rückgaberechts“), wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu einem 

gegebenen Wertermittlungstag mindestens 5,00 % des Nettoinventarwertes des OGAW-Son-

dervermögens (Schwellenwert) erreichen, so dass die Anleger nur einen bestimmten Anteil ih-

rer Anteile zurückgeben können. Eine Beschreibung der Möglichkeit und der Bedingungen für 

eine Beschränkung des Rückgaberechts enthält der Verkaufsprospekt. 

 

(2) Abweichend von § 17 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ kann die Gesellschaft die 

Rückgabefrist im Fall angespannter Marktbedingungen verlängern. Eine Beschreibung der 

Möglichkeit und der Bedingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie deren maximale 

Dauer enthält der Verkaufsprospekt. 

§ 12 Rückgabebeschränkungen wurde – da eine entsprechende Regelung in § 7a neu eingefügt 

wurde – gestrichen.  

 

 

Die geänderten Bestimmungen in den „Besonderen Anlagebedingungen“ des  

 

PremiumStars Chance 

 

lauten mit Wirkung zum 16.04.2026 wie folgt:  

 

§ 5 Anteilklassen 

 

(1) Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allge-

meinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Anleger, die Anteile er-

werben und halten dürfen, der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahme-

abschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssiche-

rungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination 

dieser Merkmale unterscheiden. Zudem können Anteilklassen für das OGAW-Sondervermögen 

gebildet werden, um illiquide Anlagen buchhalterisch zu separieren (sogenanntes „Sidepo-

cket“). Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesell-

schaft.  

 

(2) [….] 

Anteile, Ausgabe- und Rücknahmepreis,  

Rücknahme von Anteilen und Kosten 

 

§ 6 Anteile, Miteigentum 

 

(1) […] 

 

(2) […] 

 



 

(3) Abweichend von § 16 Absatz 2 Satz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ dürfen die Anteile 

von steuerbefreiten Anteilklassen nicht übertragen werden. Überträgt ein Anleger dennoch An-

teile, so ist er verpflichtet, dies der Gesellschaft innerhalb eines Monats nach dem Übertrag 

mitzuteilen. Das Recht zur Rückgabe der Anteile nur an die Gesellschaft für Rechnung des 

OGAW-Sondervermögens gemäß § 17 Absatz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ bleibt 

unberührt. 

 

(4) […] 

§ 7 

Ausgabe- und Rücknahmepreis, Gebühren 

(1)  Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,50 % des Anteilwertes und dient zur Deckung der Ausgabe-

kosten der Gesellschaft. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen, 

einen niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Erhebung eines 

Ausgabeaufschlages abzusehen. Die Gesellschaft hat im Verkaufsprospekt Angaben zum Aus-

gabeaufschlag nach Maßgabe des § 165 Abs. 3 KAGB zu machen.  

(2) Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben.  

(3) Abweichend von der Regelung des § 20 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ ist der 

Abrechnungsstichtag für Anteilabrufe und Rücknahmeaufträge spätestens der dem Eingang 

des Anteilsabrufs- bzw. Rücknahmeauftrags folgende dritte Wertermittlungstag.  

§ 7a Rückgabebeschränkung und Rückgabefrist 

 

(1) Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorübergehend anteilig beschränken („Be-

schränkung des Rückgaberechts“), wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu einem gege-

benen Wertermittlungstag mindestens 5,00 % des Nettoinventarwertes des OGAW-Sonderver-

mögens (Schwellenwert) erreichen, so dass die Anleger nur einen bestimmten Anteil ihrer An-

teile zurückgeben können. Eine Beschreibung der Möglichkeit und der Bedingungen für eine 

Beschränkung des Rückgaberechts enthält der Verkaufsprospekt. 

 

(2) Abweichend von § 17 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ kann die Gesellschaft die 

Rückgabefrist im Fall angespannter Marktbedingungen verlängern. Eine Beschreibung der 

Möglichkeit und der Bedingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie deren maximale 

Dauer enthält der Verkaufsprospekt. 

§ 11 Rückgabebeschränkungen wurde – da eine entsprechende Regelung in § 7a neu eingefügt 

wurde – gestrichen. 

 

 

Die geänderten Bestimmungen in den „Besonderen Anlagebedingungen“ des  



 

 

PremiumStars Wachstum 

 

lauten mit Wirkung zum 16.04.2026 wie folgt:  

 

§ 5 Anteilklassen 

 

(1) Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allge-

meinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Anleger, die Anteile er-

werben und halten dürfen, der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahme-

abschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssiche-

rungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination 

dieser Merkmale unterscheiden. Zudem können Anteilklassen für das OGAW-Sondervermögen 

gebildet werden, um illiquide Anlagen buchhalterisch zu separieren (sogenanntes „Sidepo-

cket“). Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesell-

schaft.  

 

(2) [….] 

Anteile, Ausgabe- und Rücknahmepreis,  

Rücknahme von Anteilen und Kosten 

 

§ 6 Anteile, Miteigentum 

 

(1) […] 

 

(2) […] 

 

(3) Abweichend von § 16 Absatz 2 Satz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ dürfen die Anteile 

von steuerbefreiten Anteilklassen nicht übertragen werden. Überträgt ein Anleger dennoch An-

teile, so ist er verpflichtet, dies der Gesellschaft innerhalb eines Monats nach dem Übertrag 

mitzuteilen. Das Recht zur Rückgabe der Anteile nur an die Gesellschaft für Rechnung des 

OGAW-Sondervermögens gemäß § 17 Absatz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ bleibt 

unberührt. 

 

(4) […] 

§ 7 

Ausgabe- und Rücknahmepreis, Gebühren 

 

(1)  Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,50 % des Anteilwertes und dient zur Deckung der Ausgabe-

kosten der Gesellschaft. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen, 

einen niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Erhebung eines 

Ausgabeaufschlages abzusehen. Die Gesellschaft hat im Verkaufsprospekt Angaben zum Aus-

gabeaufschlag nach Maßgabe des § 165 Abs. 3 KAGB zu machen.  



 

 

(2) Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben.  

 

(3) Abweichend von der Regelung des § 20 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ wendet 

die Gesellschaft für das OGAW-Sondervermögen das sogenannte „Forward Pricing“ an. Daher 

ist der Abrechnungsstichtag für Anteilabrufe und Rücknahmeaufträge spätestens der dem Ein-

gang des Anteilsabrufs- bzw. Rücknahmeauftrags folgende dritte Wertermittlungstag.  

 

§ 7a Rückgabebeschränkung und Rückgabefrist 

 

(1) Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorübergehend anteilig beschränken („Be-

schränkung des Rückgaberechts“), wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu einem gege-

benen Wertermittlungstag mindestens 5,00 % des Nettoinventarwertes des OGAW-Sonderver-

mögens (Schwellenwert) erreichen, so dass die Anleger nur einen bestimmten Anteil ihrer An-

teile zurückgeben können. Eine Beschreibung der Möglichkeit und der Bedingungen für eine 

Beschränkung des Rückgaberechts enthält der Verkaufsprospekt. 

 

(2) Abweichend von § 17 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ kann die Gesellschaft die 

Rückgabefrist im Fall angespannter Marktbedingungen verlängern. Eine Beschreibung der 

Möglichkeit und der Bedingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie deren maximale 

Dauer enthält der Verkaufsprospekt. 

§ 11 Rückgabebeschränkungen wurde – da eine entsprechende Regelung in § 7a neu eingefügt 

wurde – gestrichen. 

 

Für die nachstehend genannten FEEDER-Sondervermögen  
 

• Allianz Adifonds  

• Allianz Fonds Japan   

• Allianz Global Equity Dividend  

• Allianz Informationstechnologie  

• Allianz Mobil-Fonds  

• Allianz Internationaler Rentenfonds 

• Allianz Plusfonds  

• Allianz Rohstofffonds   

• Allianz Thesaurus 

 

hat die Gesellschaft die folgenden Liquiditätsmanagementinstrumenten ausgewählt:  

 
• Rücknahmebeschränkungen (Redemption Gates), durch welche das Rückgaberecht der 

Anleger vorübergehend und anteilig beschränkt werden kann  

• Verlängerungen der Rückgabefrist, durch welche der Zeitraum zwischen Rückgabeerklä-

rung und Aus-zahlung des Rücknahmepreises verlängert werden kann  

 

und die „Besonderen Anlagenbedingungen“ entsprechend angepasst. 



 

 

Die Auswahl, Ausgestaltung sowie der Einsatz der in den Besonderen Anlagebedingungen konkreti-

sierten Liquiditätsmanagementinstrumente erfolgen durch die Gesellschaft nach pflichtgemäßem Er-

messen und ausschließlich im Interesse der Anleger sowie unter Wahrung des Grundsatzes der 

Gleichbehandlung der Anleger. Ein Anspruch der Anleger auf den Einsatz eines bestimmten Liquidi-

tätsmanagementinstruments besteht nicht. 

 

Die geänderten Bestimmungen in den „Besonderen Anlagebedingungen“ des  

 

Allianz Adifonds 

 

lauten mit Wirkung zum 16.04.2026 wie folgt:  

 

§ 5 

Anteilklassen 

 

(1) Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Absatz 2 der Allge-

meinen Anlagebedingungen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Anleger, die Anteile er-

werben und halten dürfen, der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahme-

abschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssiche-

rungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination 

dieser Merkmale unterscheiden. Zudem können Anteilklassen für das OGAW-Sondervermögen 

gebildet werden, um illiquide Anlagen buchhalterisch zu separieren (sogenanntes „Sidepocket“). 

Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit möglich und liegt im Ermessen der Gesellschaft. 

 

(2) […..] 

 

ANTEILE, AUSGABE- UND RÜCKNAHMEPREIS,  

RÜCKNAHME VON ANTEILEN UND KOSTEN 

 

§ 6 

Anteile, Miteigentum 

 

(1) [….] 

 

(2) [….] 

 

(3) Abweichend von § 16 Absatz 2 Satz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ dürfen die Anteile 

von steuerbefreiten Anteilklassen nicht übertragen werden. Überträgt ein Anleger dennoch An-

teile, so ist er verpflichtet, dies der Gesellschaft innerhalb eines Monats nach dem Übertrag 

mitzuteilen. Das Recht zur Rückgabe der Anteile nur an die Gesellschaft für Rechnung des 

OGAW-Sondervermögens gemäß § 17 Absatz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ bleibt 

unberührt.  

 



 

(4) [….] 

§ 7 

Ausgabe- und Rücknahmepreis, Gebühren  

 

(1) Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % des Anteilwertes und dient zur Deckung der Ausgabe-

kosten der Gesellschaft. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen 

einen niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Erhebung eines 

Ausgabeaufschlages abzusehen. Die Gesellschaft hat im Verkaufsprospekt Angaben zum Aus-

gabeaufschlag nach Maßgabe des § 165 Abs. 3 KAGB zu machen. 

 

(2) Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben.  

 

(3) Gemäß § 20 Abs. 4 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ wird ein Nettoinventarwert für das 

OGAW-Sondervermögen an allen Tagen ermittelt, an denen für den Masterfonds ein Nettoin-

ventarwert ermittelt wird. 

 

 

§ 7a  

Rückgabebeschränkung und Rückgabefrist 

 

(1) Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorübergehend anteilig beschränken („Be-

schränkung des Rückgaberechts“), wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu einem gege-

benen Wertermittlungstag mindestens 5,00 % des Nettoinventarwertes des OGAW-Sonderver-

mögens (Schwellenwert) erreichen, so dass die Anleger nur einen bestimmten Anteil ihrer An-

teile zurückgeben können. Eine Beschreibung der Möglichkeit und der Bedingungen für eine 

Beschränkung des Rückgaberechts enthält der Verkaufsprospekt. 

 

(2) Abweichend von § 17 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ kann die Gesellschaft die 

Rückgabefrist im Fall angespannter Marktbedingungen verlängern. Eine Beschreibung der 

Möglichkeit und der Bedingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie deren maximale 

Dauer enthält der Verkaufsprospekt. 

§ 13 Rückgabebeschränkungen wurde – da eine entsprechende Regelung in § 7a neu eingefügt 

wurde – gestrichen. 

 

 

Die geänderten Bestimmungen in den „Besonderen Anlagebedingungen“ des  

 

Allianz Fonds Japan  

 

lauten mit Wirkung zum 16.04.2026 wie folgt:  

 

§ 5 

Anteilklassen 

 



 

(1) Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Absatz 2 der Allge-

meinen Anlagebedingungen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Anleger, die Anteile er-

werben und halten dürfen, der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahme-

abschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssiche-

rungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination 

dieser Merkmale unterscheiden. Zudem können Anteilklassen für das OGAW-Sondervermögen 

gebildet werden, um illiquide Anlagen buchhalterisch zu separieren (sogenanntes „Sidepocket“). 

Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit möglich und liegt im Ermessen der Gesellschaft. 

 

(2) […..] 

 

ANTEILE, AUSGABE- UND RÜCKNAHMEPREIS,  

RÜCKNAHME VON ANTEILEN UND KOSTEN 

 

§ 6 

Anteile, Miteigentum 

 

(1) [….] 

 

(2) [….] 

 

(3) Abweichend von § 16 Absatz 2 Satz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ dürfen die Anteile 

von steuerbefreiten Anteilklassen nicht übertragen werden. Überträgt ein Anleger dennoch An-

teile, so ist er verpflichtet, dies der Gesellschaft innerhalb eines Monats nach dem Übertrag 

mitzuteilen. Das Recht zur Rückgabe der Anteile nur an die Gesellschaft für Rechnung des 

OGAW-Sondervermögens gemäß § 17 Absatz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ bleibt 

unberührt.  

 

(4) [….] 

 

§ 7  

Ausgabe- und Rücknahmepreis, Gebühren 

 

(1) Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % des Anteilwertes und dient zur Deckung der Ausgabe-

kosten der Gesellschaft. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen 

einen niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Erhebung eines 

Ausgabeaufschlages abzusehen. Die Gesellschaft hat im Verkaufsprospekt Angaben zum 

Ausgabeaufschlag nach Maßgabe des § 165 Abs. 3 KAGB zu machen. 

 

(2) Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 

 

(3) Gemäß § 20 Abs. 4 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ wird ein Nettoinventarwert für das 

OGAW-Sondervermögen an allen Tagen ermittelt, an denen für den Masterfonds ein Nettoin-

ventarwert ermittelt wird. 

 



 

§ 7a  

Rückgabebeschränkung und Rückgabefrist 

 

(1) Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorübergehend anteilig beschränken („Be-

schränkung des Rückgaberechts“), wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu einem gege-

benen Wertermittlungstag mindestens 5,00 % des Nettoinventarwertes des OGAW-Sonderver-

mögens (Schwellenwert) erreichen, so dass die Anleger nur einen bestimmten Anteil ihrer An-

teile zurückgeben können. Eine Beschreibung der Möglichkeit und der Bedingungen für eine 

Beschränkung des Rückgaberechts enthält der Verkaufsprospekt. 

 

(2) Abweichend von § 17 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ kann die Gesellschaft die 

Rückgabefrist im Fall angespannter Marktbedingungen verlängern. Eine Beschreibung der 

Möglichkeit und der Bedingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie deren maximale 

Dauer enthält der Verkaufsprospekt 

 

 

§ 13 Rückgabebeschränkungen wurde – da eine entsprechende Regelung in § 7a neu eingefügt 

wurde – gestrichen. 

 

 

Die geänderten Bestimmungen in den „Besonderen Anlagebedingungen“ des  

 

Allianz Global Equity Dividend   

 

lauten mit Wirkung zum 16.04.2026 wie folgt:  

 

§ 5 

Anteilklassen 

 

(1) Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Absatz 2 der Allge-

meinen Anlagebedingungen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Anleger, die Anteile erwer-

ben und halten dürfen, der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeab-

schlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungs-

geschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser 

Merkmale unterscheiden. Zudem können Anteilklassen für das OGAW-Sondervermögen gebildet 

werden, um illiquide Anlagen buchhalterisch zu separieren (sogenanntes „Sidepocket“). Die Bil-

dung von Anteilklassen ist jederzeit möglich und liegt im Ermessen der Gesellschaft. 

 

(2) […..] 

 

Anteile, Ausgabe- und Rücknahmepreis,  

Rücknahme von Anteilen und Kosten 

 

§ 6 Anteile, Miteigentum 

 

(1) [.….] 



 

 

(2) […..] 

 

(3) Abweichend von § 16 Absatz 2 Satz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ dürfen die Anteile 

von steuerbefreiten Anteilklassen nicht übertragen werden. Überträgt ein Anleger dennoch An-

teile, so ist er verpflichtet, dies der Gesellschaft innerhalb eines Monats nach dem Übertrag 

mitzuteilen. Das Recht zur Rückgabe der Anteile nur an die Gesellschaft für Rechnung des 

OGAW-Sondervermögens gemäß § 17 Absatz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ bleibt 

unberührt. 

 

(4) [….] 

§ 7 Ausgabe- und Rücknahmepreis 

 

(1) Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % des Anteilwertes und dient zur Deckung der Ausgabe-

kosten der Gesellschaft. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere dieser Anteilklas-

sen einen niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Erhebung 

eines Ausgabeaufschlages abzusehen. Die Gesellschaft hat im Verkaufsprospekt Angaben 

zum Ausgabeaufschlag nach Maßgabe des § 165 Abs. 3 KAGB zu machen. 

 

(2) Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 

 

(3) Gemäß § 20 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen “ ist Abrechnungsstichtag für Anteil-

abrufe und Rücknahmeaufträge spätestens der zweite auf den Eingang des Anteilabruf- bzw. 

Rücknahmeauftrags folgende Wertermittlungstag.  

 

(4) Gemäß § 20 Abs. 4 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ wird ein Nettoinventarwert für das 

OGAW-Sondervermögen an allen Tagen ermittelt, an denen für den Masterfonds ein Nettoin-

ventarwert ermittelt wird. 

 

§ 7a  

Rückgabebeschränkung und Rückgabefrist 

 

(1) Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorübergehend anteilig beschränken („Be-

schränkung des Rückgaberechts“), wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu einem gege-

benen Wertermittlungstag mindestens 5,00 % des Nettoinventarwertes des OGAW-Sonderver-

mögens (Schwellenwert) erreichen, so dass die Anleger nur einen bestimmten Anteil ihrer An-

teile zurückgeben können. Eine Beschreibung der Möglichkeit und der Bedingungen für eine 

Beschränkung des Rückgaberechts enthält der Verkaufsprospekt. 

 

(2) Abweichend von § 17 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ kann die Gesellschaft die 

Rückgabefrist im Fall angespannter Marktbedingungen verlängern. Eine Beschreibung der 

Möglichkeit und der Bedingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie deren maximale 

Dauer enthält der Verkaufsprospekt.  

 

§ 13 Rückgabebeschränkungen wurde – da eine entsprechende Regelung in § 7a neu eingefügt 

wurde – gestrichen. 



 

 

 

Die geänderten Bestimmungen in den „Besonderen Anlagebedingungen“ des  

 

Allianz Informationstechnologie    

 

lauten mit Wirkung zum 16.04.2026 wie folgt:  

 

§ 5 

Anteilklassen 

 

(1) Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Absatz 2 der Allge-

meinen Anlagebedingungen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Anleger, die Anteile erwer-

ben und halten dürfen, der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeab-

schlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungs-

geschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser 

Merkmale unterscheiden. Zudem können Anteilklassen für das OGAW-Sondervermögen gebildet 

werden, um illiquide Anlagen buchhalterisch zu separieren (sogenanntes „Sidepocket“). Die Bil-

dung von Anteilklassen ist jederzeit möglich und liegt im Ermessen der Gesellschaft. 

 

(2) […..] 

 

Anteile, Ausgabe- und Rücknahmepreis,  

Rücknahme von Anteilen und Kosten 

 

§ 6 Anteile, Miteigentum 

 

(1) [.….] 

 

(2) […..] 

 

(3) Abweichend von § 16 Absatz 2 Satz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ dürfen die Anteile 

von steuerbefreiten Anteilklassen nicht übertragen werden. Überträgt ein Anleger dennoch An-

teile, so ist er verpflichtet, dies der Gesellschaft innerhalb eines Monats nach dem Übertrag 

mitzuteilen. Das Recht zur Rückgabe der Anteile nur an die Gesellschaft für Rechnung des 

OGAW-Sondervermögens gemäß § 17 Absatz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ bleibt 

unberührt. 

 

(4) [….] 

 

§ 7  

Ausgabe- und Rücknahmepreis, Gebühren 

 

(1) Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % des Anteilwertes und dient zur Deckung der Ausgabe-

kosten der Gesellschaft. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen 



 

einen niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Erhebung eines 

Ausgabeaufschlages abzusehen. Die Gesellschaft hat im Verkaufsprospekt Angaben zum 

Ausgabeaufschlag nach Maßgabe des § 165 Abs. 3 KAGB zu machen. 

 

(2) Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 

 

(3)  Abweichend von § 20 Abs. 3 der "Allgemeinen Anlagebedingungen" ist Abrechnungsstichtag 

für Anteilabrufe und Rücknahmeaufträge spätestens der zweite auf den Eingang des Anteil-

abruf- bzw. Rücknahmeauftrags folgende Wertermittlungstag.  

 

(4) Gemäß § 20 Abs. 4 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ wird ein Nettoinventarwert für das 

OGAW-Sondervermögen an allen Tagen ermittelt, an denen für den Masterfonds ein Nettoin-

ventarwert ermittelt wird. 

 

§ 7a  

Rückgabebeschränkung und Rückgabefrist 

 

(1) Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorübergehend anteilig beschränken („Be-

schränkung des Rückgaberechts“), wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu einem gege-

benen Wertermittlungstag mindestens 5,00 % des Nettoinventarwertes des OGAW-Sonderver-

mögens (Schwellenwert) erreichen, so dass die Anleger nur einen bestimmten Anteil ihrer An-

teile zurückgeben können. Eine Beschreibung der Möglichkeit und der Bedingungen für eine 

Beschränkung des Rückgaberechts enthält der Verkaufsprospekt. 

 

(2) Abweichend von § 17 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ kann die Gesellschaft die 

Rückgabefrist im Fall angespannter Marktbedingungen verlängern. Eine Beschreibung der Mög-

lichkeit und der Bedingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie deren maximale Dauer 

enthält der Verkaufsprospekt. 

§ 13 Rückgabebeschränkungen wurde – da eine entsprechende Regelung in § 7a neu eingefügt 

wurde – gestrichen. 

 

 

Die geänderten Bestimmungen in den „Besonderen Anlagebedingungen“ des  

 

Allianz Mobil-Fonds   

 

lauten mit Wirkung zum 16.04.2026 wie folgt:  

 

§ 5 

Anteilklassen 

 

(1) Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Absatz 2 der Allge-

meinen Anlagebedingungen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Anleger, die Anteile erwer-

ben und halten dürfen, der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeab-

schlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von 



 

Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer 

Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Zudem können Anteilklassen für das OGAW-Son-

dervermögen gebildet werden, um illiquide Anlagen buchhalterisch zu separieren (sogenanntes 

„Sidepocket“). Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit möglich und liegt im Ermessen der Ge-

sellschaft. 

 

(2) […..] 

 

Anteile, Ausgabe- und Rücknahmepreis,  

Rücknahme von Anteilen und Kosten 

 

§ 7 Ausgabe- und Rücknahmepreis, Gebühren 

 

(1) Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % des Anteilwertes und dient zur Deckung der Ausgabe-

kosten der Gesellschaft. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen 

einen niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Erhebung eines 

Ausgabeaufschlages abzusehen. Die Gesellschaft hat im Verkaufsprospekt Angaben zum Aus-

gabeaufschlag nach Maßgabe des § 165 Abs. 3 KAGB zu machen.   

 

(2) Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 

 

(3)   Abweichend von § 20 Abs. 3 der "Allgemeinen Anlagebedingungen" ist Abrechnungsstichtag 

für Anteilabrufe und Rücknahmeaufträge spätestens der zweite auf den Eingang des Anteilab-

ruf- bzw. Rücknahmeauftrags folgende Wertermittlungstag.  

 

§ 7a  

Rückgabebeschränkung und Rückgabefrist 

 

(1) Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorübergehend anteilig beschränken („Be-

schränkung des Rückgaberechts“), wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu einem gege-

benen Wertermittlungstag mindestens 5,00 % des Nettoinventarwertes des OGAW-Sonderver-

mögens (Schwellenwert) erreichen, so dass die Anleger nur einen bestimmten Anteil ihrer An-

teile zurückgeben können. Eine Beschreibung der Möglichkeit und der Bedingungen für eine 

Beschränkung des Rückgaberechts enthält der Verkaufsprospekt. 

 

(2) Abweichend von § 17 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ kann die Gesellschaft die 

Rückgabefrist im Fall angespannter Marktbedingungen verlängern. Eine Beschreibung der Mög-

lichkeit und der Bedingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie deren maximale Dauer 

enthält der Verkaufsprospekt. 

 

§ 13 Rückgabebeschränkungen wurde – da eine entsprechende Regelung in § 7a neu eingefügt 

wurde – gestrichen. 

 

 

Die geänderten Bestimmungen in den „Besonderen Anlagebedingungen“ des  



 

 

Allianz Internationaler Rentenfonds    

 

lauten mit Wirkung zum 16.04.2026 wie folgt:  

 

§ 5 

Anteilklassen 

 

(1) Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Absatz 2 der Allgemei-

nen Anlagebedingungen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Anleger, die Anteile erwerben 

und halten dürfen, der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, 

der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, 

der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale un-

terscheiden. Zudem können Anteilklassen für das OGAW-Sondervermögen gebildet werden, um 

illiquide Anlagen buchhalterisch zu separieren (sogenanntes „Sidepocket“). Die Bildung von An-

teilklassen ist jederzeit möglich und liegt im Ermessen der Gesellschaft. 

 

(2) […..] 

 

Anteile, Ausgabe- und Rücknahmepreis,  

Rücknahme von Anteilen und Kosten 

 

§ 6 Anteile, Miteigentum 

 

(1) Die Anteilinhaber sind an den jeweiligen Vermögensgegenständen des OGAW-Sondervermö-

gens in Höhe ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. 

 

(2)  Die Rechte der Anteilinhaber des OGAW-Sondervermögens werden ausschließlich in Globa-

lurkunden verbrieft, die bei einer Wertpapiersammelbank verwahrt werden. Ein Anspruch auf 

Auslieferung einzelner Anteile besteht nicht. 

 

 

§ 7 Ausgabe- und Rücknahmepreis, Gebühren  

 

(1) Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % des Anteilwertes und dient zur Deckung der Ausgabe-

kosten der Gesellschaft. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen ei-

nen niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Erhebung eines 

Ausgabeaufschlages abzusehen. Die Gesellschaft hat im Verkaufsprospekt Angaben zum Aus-

gabeaufschlag nach Maßgabe des § 165 Abs. 3 KAGB zu machen.   

 

(2)  Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 

 

(3) Abweichend von § 20 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ ist Abrechnungsstichtag 

für Anteilabrufe und Rücknahmeaufträge spätestens der zweite auf den Eingang des Anteilab-

ruf- bzw. Rücknahmeauftrags folgende Wertermittlungstag. 

 



 

(4) Gemäß § 20 Abs. 4 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ wird ein Nettoinventarwert für das 

OGAW-Sondervermögen an allen Tagen ermittelt, an denen für den Masterfonds ein Nettoin-

ventarwert ermittelt wird 

 

 

§ 7a Rückgabebeschränkung und Rückgabefrist 

 

(1) Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorübergehend anteilig beschränken („Be-

schränkung des Rückgaberechts“), wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu einem gege-

benen Wertermittlungstag mindestens 10 % des Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermö-

gens (Schwellenwert) erreichen, so dass die Anleger nur einen bestimmten Anteil ihrer Anteile 

zurückgeben können. Eine Beschreibung der Möglichkeit und der Bedingungen für eine Be-

schränkung des Rückgaberechts enthält der Verkaufsprospekt. 

 

(2) Abweichend von § 17 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ kann die Gesellschaft die 

Rückgabefrist im Fall angespannter Marktbedingungen verlängern. Eine Beschreibung der Mög-

lichkeit und der Bedingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie deren maximale Dauer 

enthält der Verkaufsprospekt. 

§ 13 Rückgabebeschränkungen wurde – da eine entsprechende Regelung in § 7a neu eingefügt 

wurde – gestrichen. 

 

 

Die geänderten Bestimmungen in den „Besonderen Anlagebedingungen“ des  

 

Plusfonds     

 

lauten mit Wirkung zum 16.04.2026 wie folgt:  

 

§ 5 

Anteilklassen 

 

(1) Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Absatz 2 der Allgemei-

nen Anlagebedingungen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Anleger, die Anteile erwerben 

und halten dürfen, der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, 

der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, 

der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale un-

terscheiden. Zudem können Anteilklassen für das OGAW-Sondervermögen gebildet werden, um 

illiquide Anlagen buchhalterisch zu separieren (sogenanntes „Sidepocket“). Die Bildung von An-

teilklassen ist jederzeit möglich und liegt im Ermessen der Gesellschaft. 

 

(2) […..] 

 

Anteile, Ausgabe- und Rücknahmepreis,  

Rücknahme von Anteilen und Kosten 



 

 

§ 6 Anteile, Miteigentum 

 

(1) [.….] 

 

(2) […..] 

 

(3) Abweichend von § 16 Absatz 2 Satz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ dürfen die Anteile 

von steuerbefreiten Anteilklassen nicht übertragen werden. Überträgt ein Anleger dennoch An-

teile, so ist er verpflichtet, dies der Gesellschaft innerhalb eines Monats nach dem Übertrag 

mitzuteilen. Das Recht zur Rückgabe der Anteile nur an die Gesellschaft für Rechnung des 

OGAW-Sondervermögens gemäß § 17 Absatz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ bleibt 

unberührt. 

 

(4) [….] 

 

§ 7 

Ausgabe- und Rücknahmepreis, Gebühren 

 

(1) Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % des Anteilwertes und dient zur Deckung der Ausgabe-

kosten der Gesellschaft. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen einen 

niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Erhebung eines Ausga-

beaufschlages abzusehen. Die Gesellschaft hat im Verkaufsprospekt Angaben zum Ausgabe-

aufschlag nach Maßgabe des § 165 Abs. 3 KAGB zu machen. 

 

(2) Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben.  

 

(3) Gemäß § 20 Abs. 4 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ wird ein Nettoinventarwert für das 

OGAW-Sondervermögen an allen Tagen ermittelt, an denen für den Masterfonds ein Nettoin-

ventarwert ermittelt wird. 

 

 

§ 7a Rückgabebeschränkung und Rückgabefrist 

 

(1) Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorübergehend anteilig beschränken („Be-

schränkung des Rückgaberechts“), wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu einem gege-

benen Wertermittlungstag mindestens 5,00 % des Nettoinventarwertes des OGAW-Sonderver-

mögens (Schwellenwert) erreichen, so dass die Anleger nur einen bestimmten Anteil ihrer An-

teile zurückgeben können. Eine Beschreibung der Möglichkeit und der Bedingungen für eine 

Beschränkung des Rückgaberechts enthält der Verkaufsprospekt. 

 

(2) Abweichend von § 17 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ kann die Gesellschaft die 

Rückgabefrist im Fall angespannter Marktbedingungen verlängern. Eine Beschreibung der 

Möglichkeit und der Bedingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie deren maximale 

Dauer enthält der Verkaufsprospekt. 



 

§ 12 Rückgabebeschränkungen wurde – da eine entsprechende Regelung in § 7a neu eingefügt 

wurde – gestrichen. 

 

 

Die geänderten Bestimmungen in den „Besonderen Anlagebedingungen“ des  

 

Allianz Rohstofffonds    

 

lauten mit Wirkung zum 16.04.2026 wie folgt:  

 

§ 5 

Anteilklassen 

 

(1) Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Absatz 2 der Allgemei-

nen Anlagebedingungen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Anleger, die Anteile erwerben 

und halten dürfen, der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, 

der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, 

der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale un-

terscheiden. Zudem können Anteilklassen für das OGAW-Sondervermögen gebildet werden, um 

illiquide Anlagen buchhalterisch zu separieren (sogenanntes „Sidepocket“). Die Bildung von An-

teilklassen ist jederzeit möglich und liegt im Ermessen der Gesellschaft. 

 

(2) […..] 

 

Anteile, Ausgabe- und Rücknahmepreis,  

Rücknahme von Anteilen und Kosten 

 

§ 6 Anteile, Miteigentum 

 

(1) [.….] 

 

(2) […..] 

 

(3) Abweichend von § 16 Absatz 2 Satz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ dürfen die Anteile 

von steuerbefreiten Anteilklassen nicht übertragen werden. Überträgt ein Anleger dennoch An-

teile, so ist er verpflichtet, dies der Gesellschaft innerhalb eines Monats nach dem Übertrag 

mitzuteilen. Das Recht zur Rückgabe der Anteile nur an die Gesellschaft für Rechnung des 

OGAW-Sondervermögens gemäß § 17 Absatz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ bleibt 

unberührt. 

 

(4) [….] 

 

§ 7  

Ausgabe- und Rücknahmepreis, Gebühren 

 



 

(1)  Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % des Anteilwertes und dient zur Deckung der Ausgabekos-

ten der Gesellschaft. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen einen 

niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Erhebung eines Ausga-

beaufschlages abzusehen. Die Gesellschaft hat im Verkaufsprospekt Angaben zum Ausgabe-

aufschlag nach Maßgabe des § 165 Abs. 3 KAGB zu machen. 

 

(2)  Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 

 

(3)  Abweichend von § 20 Abs. 3 der "Allgemeinen Anlagebedingungen" ist Abrechnungsstichtag für 

Anteilabrufe und Rücknahmeaufträge spätestens der zweite auf den Eingang des Anteilabruf- 

bzw. Rücknahmeauftrags folgende Wertermittlungstag.  

 

(4) Gemäß § 20 Abs. 4 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ wird ein Nettoinventarwert für das 

OGAW-Sondervermögen an allen Tagen ermittelt, an denen für den Masterfonds ein Nettoin-

ventarwert ermittelt wird.  

 

§ 7a  

Rückgabebeschränkung und Rückgabefrist 

 

(1) Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorübergehend anteilig beschränken („Be-

schränkung des Rückgaberechts“), wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu einem gege-

benen Wertermittlungstag mindestens 5,00 % des Nettoinventarwertes des OGAW-Sonderver-

mögens (Schwellenwert) erreichen, so dass die Anleger nur einen bestimmten Anteil ihrer An-

teile zurückgeben können. Eine Beschreibung der Möglichkeit und der Bedingungen für eine 

Beschränkung des Rückgaberechts enthält der Verkaufsprospekt. 

 

(2) Abweichend von § 17 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ kann die Gesellschaft die 

Rückgabefrist im Fall angespannter Marktbedingungen verlängern. Eine Beschreibung der 

Möglichkeit und der Bedingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie deren maximale 

Dauer enthält der Verkaufsprospekt. 

 

§ 13 Rückgabebeschränkungen wurde – da eine entsprechende Regelung in § 7a neu eingefügt 

wurde – gestrichen. 

 

 

Die geänderten Bestimmungen in den „Besonderen Anlagebedingungen“ des  

 

Allianz Thesaurus     

 

lauten mit Wirkung zum 16.04.2026 wie folgt:  

 

§ 5 

Anteilklassen 

 

(1) Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Absatz 2 der Allge-

meinen Anlagebedingungen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Anleger, die Anteile 



 

erwerben und halten dürfen, der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahme-

abschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungs-

geschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser 

Merkmale unterscheiden. Zudem können Anteilklassen für das OGAW-Sondervermögen gebildet 

werden, um illiquide Anlagen buchhalterisch zu separieren (sogenanntes „Sidepocket“). Die Bil-

dung von Anteilklassen ist jederzeit möglich und liegt im Ermessen der Gesellschaft. 

 

(2) […..] 

 

Rücknahme von Anteilen und Kosten 

 

§ 6 Anteile, Miteigentum 

 

(1) [.….] 

 

(2) […..] 

 

(3) Abweichend von § 16 Absatz 2 Satz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ dürfen die Anteile 

von steuerbefreiten Anteilklassen nicht übertragen werden. Überträgt ein Anleger dennoch An-

teile, so ist er verpflichtet, dies der Gesellschaft innerhalb eines Monats nach dem Übertrag 

mitzuteilen. Das Recht zur Rückgabe der Anteile nur an die Gesellschaft für Rechnung des 

OGAW-Sondervermögens gemäß § 17 Absatz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ bleibt 

unberührt. 

 

(4) [….] 

 

 

§ 7  

Ausgabe- und Rücknahmepreis, Gebühren 

 

(1) Der Ausgabeaufschlag beträgt 6,00 % des Anteilwertes und dient zur Deckung der Ausgabe-

kosten der Gesellschaft. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere dieser Anteil-

klassen einen niedrigeren oder keinen Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Erhe-

bung eines Ausgabeaufschlages abzusehen. Die Gesellschaft hat im Verkaufsprospekt An-

gaben zum Ausgabeaufschlag nach Maßgabe des § 165 Abs. 3 KAGB zu machen. 

 

(2) Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 

 

(3) Gemäß § 20 Abs. 4 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ wird ein Nettoinventarwert für das 

OGAW-Sondervermögen an allen Tagen ermittelt, an denen für den Masterfonds ein Nettoin-

ventarwert ermittelt wird. 

 

§ 7a  

Rückgabebeschränkung und Rückgabefrist 

 

(1) Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorübergehend anteilig beschränken 



 

(„Beschränkung des Rückgaberechts“), wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu einem 

gegebenen Wertermittlungstag mindestens 5,00 % des Nettoinventarwertes des OGAW-Son-

dervermögens (Schwellenwert) erreichen, so dass die Anleger nur einen bestimmten Anteil ih-

rer Anteile zurückgeben können. Eine Beschreibung der Möglichkeit und der Bedingungen für 

eine Beschränkung des Rückgaberechts enthält der Verkaufsprospekt. 

 

(2) Abweichend von § 17 Abs. 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ kann die Gesellschaft die 

Rückgabefrist im Fall angespannter Marktbedingungen verlängern. Eine Beschreibung der 

Möglichkeit und der Bedingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie deren maximale 

Dauer enthält der Verkaufsprospekt. 

§ 13 Rückgabebeschränkungen wurde – da eine entsprechende Regelung in § 7a neu eingefügt 

wurde – gestrichen. 

 

Die diesbezüglichen Genehmigungen erteilte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht mit 

Schreiben vom April 2026.  

 

 
Allianz Global Investors GmbH 

(die Geschäftsführung) 


